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Definition Menschenrechte

1. im materiellen Sinn vor- und überstaatl., Rechte, die der Staat nicht nach Maßgabe seiner Verfassung verleiht, sondern die vorkonstitutionell gelten.

Als M. werden v. a. die polit. Freiheitsrechte oder Grundfreiheiten begriffen (Recht auf Gleichheit, Unversehrtheit, Eigentum, Meinungs- und Glaubensfreiheit, Widerstand gegen Unterdrückung), seit dem 19.  Jh. Ist eine schrittweise Ausdehnung der M. in den sozialen Bereich festzustellen (Recht auf Arbeit, Bildung, soziale Sicherheit), 

2. im formellen Sinn Grundrechte.

Text: Dennis Koopmann

Regionaler Aspekt

Menschenrechtsverletzungen im Oldenburger Raum

Es gibt sie doch!

Wie bitte? Menschenrechtsverletzungen hier in unserem Oldenburger Land? Das kann doch nicht ganz richtig sein...oder ???

So oder ähnlich könnten Gedanken von Menschen aussehen, die mit der Existenz von Menschen- oder Grundrechtsverletzungen in unserer Region konfrontiert werden. Die meisten dürften Schwierigkeiten damit haben, sich solche Vorfälle im Oldenburger Raum vorzustellen. Dies wird allerdings vor allem daran liegen, daß viele Menschen gar nicht so recht wissen, was sich hinter dem Begriff der Menschenrechte eigentlich verbirgt. Um einen ungefähren Überblick zu geben, folgt eine kurze Aufstellung von Fällen, in denen es immer wieder zu Menschenrechtsverletzungen kommt  -  auch oder gerade in unserer Region..

Organisierte Kriminalität: Lauschangriff

Asylrecht: Unbegründete Ablehnung

Die Würde des Menschen im Sterben

Lebenslange Freiheitsstrafe

Polizeiliche Übergriffe

Diskriminierung von ausländischen Menschen

Vergewaltigung in der Ehe

Benachteiligung von Frauen in der Berufswelt

Wehrpflicht contra Gewissensfreiheit

Recht auf Religionsunterricht auch für kleine Religionsgemeinschaften

Einschränkung der Demonstrationsfreiheit (z.B. Castortransporte)

Berufsverbote
Menschenrechtsverletzungen sind also keine Problematik, die den Durchschnittsbürger nichts angeht oder ihn nicht betrifft. Seit die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte vor nunmehr 51 Jahren von den Vereinten Nationen verabschiedet wurde, dient sie als gesetzliche Grundlage zum Schutze der Bürger. Zahlreiche Bürgerrechtsorganisationen haben es sich seither zur Aufgabe gemacht, die Einhaltung dieser Menschenrechte durch den Staat zu kontrollieren und gegebenenfalls Verstöße wie z.B. in oben genannten Fällen mit den ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln anzuprangern und zu publizieren.

Die Menschenrechte sind eine große Errungenschaft der modernen Gesellschaft - in unserem eigenen Interesse sollten wir uns ebenfalls Gedanken über sie und den Umgang der Regierung mit ihnen machen.

Text: Thorsten Bruns, Tina Wöbken

Berufsverbote contra Menschenrechte
Wie dem Lehrer der BBS I in Oldenburg Matthias Schachtschneider wurde mehreren Lehrern aufgrund der Aktivitäten für die DKP angeklagt, rechtswidrig und schuldhaft ihre Pflicht als Lehrer verletzt zu haben.

Herr Schachtschneider war von 1966 bis 1980 in der SPD tätig. Dort übernahm er zahlreiche Funktionen, u.a. war er zeitweise stellvertretender Unterbezirksvorsitzender. Durch die am 21.06.1980 gefaßten Beschlüsse auf der Klausurtagung der SPD-Fraktion ist die Arbeit in der SPD für ihn unmöglich gemacht worden. Die Beschlüsse lauteten: 

[image: image7.wmf](1) Soweit sozialdemokratische Positionen von der DKP zeitlich vor der SPD in den Rat eingebracht werden, beantragt die SPD-Fraktion ohne Ausnahme und ohne Aussprache „Nichtbefassung“ zu diesem Zeitpunkt.

(2) Anträge der DKP, die nicht sozialdemokratische Positionen enthalten, werden nach wie vor abgelehnt.

Für Herrn Schachtschneider war dies eine unerträgliche Einschränkung der Meinungsfreiheit. Nach dem Austritt aus der SPD, bildete er auf der Grundlage seiner Wahlaussage von 1976 und dem Kommunalprogramm der DKP von 1976 mit Herrn Hans-Joachim Müller von der DKP die Ratsgruppe „Müller (DKP)/ Schachtschneider“. Auf Grund der durchaus erfolgreichen Zusammenarbeit hat er entsprechend einer Bitte der DKP als Parteiloser auf der Liste der DKP bei der Kommunalwahl am 27.9.1981 kandidiert und ist in den Rat gewählt worden. Seit dieser Zeit lief gegen Herrn Schachtschneider ein Berufsverbotverfahren, begleitet von einer Reihe von Vernehmungen, aber auch von zahlreichen Protesten aus dem In- und Ausland. Mit der am 9.12.1983 bei der Disziplinarkammer eingegangenen Anschuldigungsschrift wurde Herrn Schachtschneider vorgeworfen, schuldhaft die ihm obliegende Dienstpflichten verletzt zu haben, indem er: (1) bei der Kommunalwahl in Niedersachsen am 27.09.1981 als parteiloser Bewerber auf der Liste der deutschen kommunistischen Partei (DKP) in Oldenburg kandidiert habe,

(2) in der DKP-Fraktion des Stadtrates mitarbeite, 

(3) im April 1982 die Aufnahme in die DKP beantragt habe. 

Laut des Disziplinarverfahrens vom 25.09.1987 handelte der Lehrer vorsätzlich. Es war von seinem Wissen und Wollen umfaßt, daß er als Beamter die Pflicht hatte, die aktive Unterstützung solcher Parteien zu unterlassen, die als verfassungsfeindlich anzusehen waren, und daß die DKP eine solche verfassungsfeindliche Partei war. 

Im April 1982 trat Herr Schachtschneider nach eigener Aussage in die DKP ein aufgrund der Ermittlung wegen Verdachts eines Dienstvergehens, nicht zuletzt, um sich an die Seite der am meist verfolgten Partei zu stellen. Mit Wirkung vom 20.10.1986 hat die Bezirksregierung ein Amtsverbot gegen Matthias Schachtschneider verfügt.

Nach über 30 Jahren untadeliger Diensterfüllung durfte er wegen der Wahrnehmung seines grundgesetzlich verbrieften Rechts, auf allen Gebieten des öffentlichen Lebens an der politischen Willensbildung des Volkes mitzuwirken, vorerst nicht mehr an der Schule unterrichten, nicht mehr am Studienseminar ausbilden und nicht mehr an der Universität prüfen. 1972 erhielt Herr Schachtschneider für Verdienste um die Stadt Oldenburg das Große Stadtsiegel, am 3.11.1986 wurde ihm für seine kommunalpolitischen Verdienste die zweithöchste Auszeichnung der Stadt, das Große Lambertus-Siegel von 1388 in Silber, verliehen. 

Trotzdem wurde er am 24.11.1986 von der Bezirksregierung vom Dienst suspendiert. Als am 6.12.1989 Herr Schachtschneider aus der DKP austrat, wurde das als Vorwand genommen, um ihn nochmal zu befragen und zu überdenken, ob das Berufsverbot aufgehoben werden könnte. Im Jahr 1991 beendete  das Land Niedersachsen unter Regierungschef Gerhard Schröder die Berufsverbotspraxis. Rehabilitiert wurden die Betroffenen aber nie. 

Weiter Beispiele sind seine Frau Irmelin Schachtschneider oder Dorothea Vogt aus Jever. Die als Unrecht verurteilte Entlassung wurde mit politischen Aktivitäten von Frau Vogt für die DKP begründet, die ihre Treuepflicht gegenüber dem Staat verletzt hätte. Gleichzeitig wurde ihr damals ausdrücklich bestätigt, sie habe ihre dienstlichen Verpflichtungen immer tadelfrei erfüllt. Jetzt steht endgültig fest, daß alle Ablehnungen oder Entlassung gegen die Grundrechte („Informations- und Meinungsfreiheit“ + „Gleichheit vor dem Gesetz“) verstoßen haben, rechtswidrig waren und korrigiert werden müssen.

Text: Dennis Koopmann, Nicole Szampera

Asylbewerber in der Region - Wahrung der Menschenrechte?

[image: image8.wmf]Die aktuellen Abschiebedebatten machen deutlich, wie prekär die Lage in Deutschland ist. Jedoch schon am 01.07.1993 wurde von einer Zweidrittelmehrheit des Deutschen Bundestages der Art. 16 des Grundgesetzes geändert und das Recht auf Asyl quasi abgeschafft. Man könnte dieses als Umwandlung des Asylrechts in ein Gnaden bzw. polizeiliches Eingriffsrecht bezeichnen. Denn: Immer weniger Menschen, die vor Verfolgung, Folter, Krieg und Not in ihrem Heimatland fliehen, finden in Deutschland eine Zuflucht. Menschenrechtswidrige Abschiebungen werden legalisiert durch Nichtanerkennung von Fluchtgründen. Wie zum Beispiel  der folgende Fall aus dem Landkreis Stade: 

Im Jahr 1996 wurden vermehrt Tamilen aus der oben genannten Region nach Sri Lanka abgeschoben. So hat auch am 23.04.1996 das Verwaltungsgericht entschieden, den 23 jährigen Tamilen Sathasivam Baskaran abzuschieben. Und das obwohl die Regierung Sri Langas unmißverständlich angekündigt hat, daß sie alle abgeschobenen Tamilen, die in Europa Asyl beantragt haben als Angehörige der Rebellenorganisation „Tamil Tigers“ ansieht. Dies bedeutet, daß die abgeschobenen Asylbewerber in großer Gefahr sind, bei ihrer Rückkehr verhaftet zu werden. Keiner weiß, was nach der Landung in Colombo aus Baskaran geworden ist. 

Das sei ein Beispiel für das neue Asylrecht. Bleibt zu enscheiden ob das menschenwürdige Schritte der Bundesregierung oder faktische Verletzungen der Menschenrechte sind. 

Die unten aufgeführte Graphik soll Zahlenmaterial zur Abschiebeproblematik 1998 in Deutschland geben: 

Wie ergeht es nun den 4,33% Ausländern die nicht abgeschoben werden, sondern denen Asyl 

in unserem Land gewährt wird? Dazu sei anzumerken, daß sich die Sozialleistungen für Asylbewerber seit Anderung des Asylbewerberrechts im Juni 1997 verschlechtert haben. 

Flüchtlinge müssen im besten Falle mit 20% weniger Geld auskommen als Deutsche. 

Dabei erscheint zumindest in Oldenburg diese Reduzierung nicht ganz ihre Berechtigung zu haben. Jede/r vierte AusländerIn erhält in Oldenburg Sozialhilfe, insgesamt 1522 Personen. Da jedoch der Anteil der AusländerInnnen an der Oldenburger Wohnbevölkerung relativ gering und auf jede/n ausländischen SozialhilfeempfängerIn sechs bis sieben deutsche EmpfängerInnen kommen, nehmen die AusländerInnne mit 15,2% in Oldenburg einen vergleichsweise nur geringen Stellenwert ein. (Landesweit waren 29,2% der Sozialhilfeempfänger AusländerInnen)

Es bleibt für jeden Einzelnen für sich zu enscheiden ob diese Ausländerpolitik hinsichtlich der Sozialhilfe die Menschenrechte wahrt oder nicht. 

(Quellen: „Hungerstreik gegen Abschiebung“, Kampagne für Menschenrechte in Sri Lanka und Tamil Eelam , Bremen; „Menschenrecht für Flüchtlinge fetzt!“, Henne Knorr, OneWorldEurope, Bremen; „Bericht zur Sozialhilfebedürftigkeit in Oldenburg“, Stadt Oldenburg)

Text: Melanie Wollny

Nationaler Aspekt

Wie die Menschenrechte nach Deutschland kamen:

 Historische Entwicklung

Die Bundesrepublik Deutschland – ein freies Land, in dem die Würde des Menschen unantastbar und ihr Schutz die Aufgabe und Verpflichtung aller staatlichen Gewalt ist ... 

Blicken wir ein paar Jahrhunderte zurück:

Im 15. Jahrhundert setzt in Deutschland die Hochflut der Hexenverfolgung ein. Die durch Folter zu Geständnissen gezwungene und verurteilte Hexe wird auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Es ist kaum zweihundert Jahre her, daß in Deutschland die letzten Hexenverfolgungen und –verbrennungen stattfanden (die letzte im Jahre 1782). 

Welche Entwicklung sich von damals bis heute vollzogen hat, möchte ich im folgenden erläutern. 

Herrschaftsverträge und Freiheitsgewährung

Die Idee, Grundrechte für das Volk zu schaffen, die es schützen und unterstützen sollen, ist bereits einige hundert Jahre alt. Das englische Grundgesetz Magna Charta von 1215 ist heute zum Symbol für Gewährung von Grundrechte geworden. Die Magna Charta ist eine Freiheitsverbriefung für den Adel, die Geistlichkeit und die Städte. Sie schränkt die absolute Königsgewalt ein und garantiert Eigentum und persönliche Freiheit. 

Solche „Freiheitsverbriefungen“ - Urkunden, die auch als Herrschaftsverträge bezeichnet werden - gibt es wenig später auch im heutigen Deutschland, so zum Beispiel der Brandenburgische Vergleich von 1472 und der Tübinger Vertrag von 1514. 

Die Herrschaftsverträge entspringen jedoch nicht individualrechtlichen Vorstellungen, sie beziehen sich zumeist auf einen (bestimmten) Personenkreis und sollen hauptsächlich unerwünschten Reaktionen/Konsequenzen vorbeugen. So geben sie etwas den Landesständen das Recht, Steuern zu erheben, beziehen sich aber auf nichts, was sich im weitestgehenden als Grund- oder Menschenrechte bezeichnen ließe „Zusagen für den einzelnen“ sind in den Städteprivilegien des Mittelalters bereits schon viel früher anzutreffen. Diese beinhalten bereits Sätze, die als Freiheitsrechte des einzelnen bezeichnet werden können, wie beispielsweise der Satz „Stadtluft macht frei“.

Das „Allgemeine Gesetzbuch für die Preußischen Staaten“

Im Zeitalter des aufgeklärten Absolutismus erhalten die Grundrechte Charakter allgemeiner Rechte, die Gültigkeit für die Gesamtheit der Untertanen eines Staates haben.

1791 wird mit dem “Allgemeinen Gesetzbuch für die Preußischen Staaten“ versucht, das Rechtsverhältnis zwischen Staat und Bürger gesetzlich zu bestimmen. Die Vorgänge in Frankreich (- Französische Revolution) werden mit Sympathie seit 1789 verfolgt und die daraus gewonnenen Erfahrungen miteinbezogen.

Jedoch kann sich dieses „Gesetzbuch“ nicht als Konstitution durchsetzten und kann das Gesetzgebungsrecht der Landesherren somit nicht einschränken. Viele deutsche Landesherren regieren noch im Gegensatz zur neuen aufgeklärten Rechtsidee: Verbot von Büchern (z.B. Geothes Werther), Festungshaft mißliebiger Leute, ... 

Noch während der ganzen ersten Hälfte des 19.Jh. hindurch sind Körperstrafen Bestandteil des preußischen Strafvollzugs in Zellengefängnissen und Zuchthäusern. Aufgrund dessen läßt sich streiten, ob dieses Preußische Landrecht tatsächlich Grundrechtscharakter hat.

In den folgenden Jahrzehnten entwickeln sich die Reformen und Rechte weiter, 1812 folgt z.B. die rechtliche Gleichstellung der 70000 preußischen Juden. Des weiteren gibt es eine Neuordnung von Regierung und Verwaltung sowie des Steuer- und Finanzwesens.

     Die Anfänge der deutschen Nationalbewegung, gehen von der Studentenschaft aus. Das Hambacher Fest 1832 ist Höhepunkt einer Volksbewegung, der als ideales Fernziel eine föderative deutsche Republik im Verband der europäischen Freistaaten vorschwebt. Auch hier kommt der Anstoß aus Frankreich. Politische Unterdrückung kann diese Kundgebungen und die immer kritischere Öffentlichkeit allerdings hemmen. 

     In den 1820er und 1830er Jahren gewinnt das Großbürgertum, Teile der Beamtenschaft und der Adel mit wirtschaftlicher Bedeutung auch an politischem Selbstbewußtsein. Alle schichten des Bürgertums zweifeln zunehmend an der Kompetenz der Regierung und des Verwaltungsapparates. Es entstehen Gruppen wie die großbürgerlichen „Liberalen“, die auf einen Kompromiß mit Adel und Krone zielen und die sich als „Demokraten“ bezeichnende Gruppe, die das Prinzip der Volkssouveränität vertritt und die Adelsherrschaft arg kritisiert. 

Preußen steht, wie ganz Deutschland, am Vorabend einer Revolution. Aufgrund schlechter Ernten kommt es nicht nur zur Hungerkrise, sondern auch zur Industriekrise. Im Juni 1844 wird der Aufstand der hiervon betroffenen schlesischen Weber vom Militär niedergeschlagen. 1846 ergeben Berechnungen, daß rund die Hälfte der gesamten Bevölkerung Preußens zu den abhängig Beschäftigten oder arbeitslosen Besitzlosen gehört.

1848/49: Die ungewollte Revolution

Innerhalb Preußens gibt es also durchaus unterschiedliche soziale Interessen, die hinter der Bestrebung nach politischen Veränderungen stehen. Gerade weil das liberale Bürgertum von der politischen Mitwirkung ausgeschlossen ist, fällt ihm fast wie von selbst die Führungsrolle in der Volksbewegung zu. Der revolutionären Aufstand Ende Februar in Paris gibt den letzten Anstoß zur „Märzrevolution“ von 1848. Obwohl der König sich entscheidet, ersteinmal Einigung mit dem Volk zu suchen, wird der Schußwaffengebrauch des Militärs als Signal zum Bürgerkrieg verstanden. Die Barrikadenkämpfer sind Handwerker, Arbeiter, aber auch Gleichgesinnte aus der Bürgerschaft sowie Bauern und Landarbeiter aus den Unterschichten. 

Die zentralen Inhalte der Revolution sind Forderung nach: Volksbewaffnung mit freien Wahlen der Offiziere, unbedingte Pressefreiheit, Schwurgerichte nach den Vorbild Englands, sofortige Herstellung eines deutschen Parlaments. Frauen fordern Emanzipation in den Themenbereichen Bildung, Beruf, Ehe und Politik. Kurz gesagt werden drei große Aufgaben an Deutschland gestellt. Es soll ein deutscher Nationalstaat mit einer konstitutionellen Verfassung geschaffen werden. Die gesellschaftspolitischen Zielkonflikte zwischen den verschiedenen sozialen Gruppen und Schichten sollen abgeklärt und in einer nationalstaatlichen Verfassung verankert werden.

Die Aufstände und Streiks in Berlin und ganz Preußen werden - ebenso wie die parallel in Wien laufenden Aufstände - immer wieder vom Militär niedergeschlagen.

Am 5. Dezember 1848 veröffentlicht der König die erste preußische Verfassung, die den verfassungspolitischen Wünschen der Liberalen weitgehend Rechnung trägt. Diese wird 1850 allerdings wieder revidiert. Der alte Obrigkeitsstaat kann sich nach der Revolution erneut durchsetzen, da das deutsche Bürgertum nicht in sich geschlossen gekämpft hat, sondern lediglich einzeln und mit zu unterschiedlichen Zielen. 

Durch diese Revolution 1848 werden soziale und politische Gegensätze zutage gebracht, aber das Ziel, diese aufzuheben, wird nicht erreicht!

Die Verfassung der Paulskirche

Im Mai 1848 finden die Wahlen zur deutschen Nationalversammlung statt. Die deutsche Nationalversammlung (mit Sitz in der Frankfurter Paulskirche) stellt einen Katalog der „Grundrechte des deutschen Volkes“ auf. Dieser soll den Verfassungen der deutschen Einzelstaaten als Norm dienen und weder aufgehoben noch beschränkt werden können. Es ist die erste gesamtdeutsche Verfassung. Ihre Inhalte sind u.a.: Ansprüche auf Schutz des Individuums von dem Staat, ein Reichstag mit Kontrollfunktion über die Regierung, das allgemeine Männerwahlrecht in direkter, geheimer Wahl sowie das Prinzip der Gewaltenteilung. Früher bereits bestanden Rechte werden erneut zugesagt.

Im April 1849 werden die im Dezember 1848 verabschiedeten Grundrechte anerkannt. Jedoch scheitert die Nationalversammlung der Paulskirche, da der Staat, dem diese Gesetze gelten sollen, in Form eines Staates eines vereinten Volkes noch gar nicht besteht.

Seit 1883 werden im Deutschen Reich (als erster Staat) zum Schutz des Arbeiters die Gesetzte zur Kranken-, Unfall-, sowie Pflege- und Rentenversicherung anerkannt. Im weiteren bleibt die Sache der Grundrechte bis zum ersten Weltkrieg Angelegenheit des Staates.

Menschenrechte in der Weimarer Republik

Nach anfänglicher Uneinigkeit über die Wichtigkeit von Grundrechten entwickelt der Grundrechtsausschuß der Weimarer Republik ein Modell für die Menschenrechte. Diese Verfassung von 1919 versucht die sozialistischen Forderungen mit den traditionellen liberalen und demokratischen Rechten zu verschmelzen.

Die Weimarer Verfassung gliedert sich in fünf Abschnitte. Der erste betrifft die traditionellen Rechte der Person, der zweite unterstellt die bürgerlichen Gesellschaftseinrichtungen, wie z.B. Familie und Gemeinden, dem Schutz des Staates. Der dritte Abschnitt bestimmt das Verhältnis von Kirche und Staat, während der vierte Abschnitt sich auf Erziehungs- und Schulwesen bezieht. Der fünfte Abschnitt bietet Neues, wie z.B. das Koalitionsrecht für Arbeiter und weitere soziale Grundrechte. Jedoch sind auch diese Grundrechte dem Staat unterworfen: Es wird dem Reichspräsidenten das Recht zugesprochen einige dieser Grundrechte, die die Individualfreiheiten des einzelnen betreffen, ganz oder zum Teil außer Kraft zu setzen. Im März 1933 wird kraft des Notstandsgesetzes der Ausnahmezustand erklärt. Die Grundrechte werden ausgesetzt. Die Herrschaft des Rechts wird dem öffentlichen und privaten Leben entzogen.

Das Bonner Grundgesetz

Nach dem Zweiten Weltkrieg 1945 hat sich das Bewußtsein entwickelt, daß die Menschenrechte in gemeinschaftlicher internationaler Zusammenarbeit geschützt werden müssen. Die am 10.12.1948 von der Vollversammlung der Vereinten Nationen beschlossene „Allgemeine Erklärung der Menschenrechte“ wird auch von Deutschland anerkannt.

Der deutschen Staat wird erstmals auf dem Fundament der Menschenrechte aufgebaut (Artikel 1). Die Würde des Menschen bildet den Ausgangspunkt, und ihre Aufrechterhaltung wird zur Zielsetzung jeder menschlichen Gemeinschaft. „Die nachfolgenden Grundrechte binden Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und Rechtsprechung als unmittelbar geltendes Recht.“ (Art. 1, 1-3GG). Hiermit ist gemeint, daß die Staatsgewalt den Grundrechten nicht vorausgeht, sondern ihnen folgt. Änderungen, die die in Artikel 1 niedergeschriebenen Grundrechte berühren, gelten als unzulässig.

Unser Deutsche Rechtsstaat zeigt sich gegen jedermann abwehrbereit, der die Grundrechte im Kampf gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung mißbraucht. So bedroht das Grundgesetz auch Vereinigungen und Parteien, die gegen die freiheitliche Grundordnung gerichtet sind, mit Verbot.

Unser Grundgesetzbuch steht auf einem festen Fundament und die in Artikel 1 bestehenden Rechte sind unantastbar. Dennoch wird die Zukunft mit Sicherheit gewisse Veränderungen, nenne man es Anpassungen, in unseren Grundgesetzen erfordern.

Die Bundesrepublik Deutschland – ein freies Land, in dem die Würde des Menschen unantastbar und ihr Schutz die Aufgabe und Verpflichtung aller staatlichen Gewalt ist ... 

Text: Daniela Engelhardt

Wie die Menschenrechte im deutschen Grundgesetz verankert sind!

Was sind Menschenrechte:

Menschenrechte werden heute als übergeordnete Rechtsnormen angesehen, die dem gesetzten und dem persönlichen  Recht vorgelagert sind.

Ihr Ausgangspunkt ist die menschliche Würde. Dieses Recht ist dem Menschen - aus christlicher Sicht und aus humanistischer und aufgeklärter Sicht von Natur aus – von Beginn seiner Existenz an mitgegeben.

Daraus ergibt sich, daß jeder die Würde der eigenen wie die der anderen Personen achten muß.
Menschenrechte als Grundrechte: 

Um unser menschliches Zusammenleben zu regeln, muß jeder die Rechte, die er für sich beansprucht auch jedem anderen zugestehen und sich für diese wie für die eigenen einsetzen.

Unser Staat muß also die Menschenrechte nicht erst gewähren, sondern sie von vornherein als gegeben gewährleisten. Die Grundrechte sind also nichts anderes, als die in die Verfassung übersetzten, daß heißt in eine neue Rechtsform verankerten und konkretisierten Menschenrechte.

Dadurch werden sie zum ethischen und rechtlichen Grund unseres Staates. Die Grundgesetze sind also die juristische Form des Staates, seine Aufgabe der Gewährleistung der Menschenrechte innerstaatlich wahrzunehmen.

Wie die Menschenrechte im deutschen Grundgesetz verankert sind:

Die Grundrechte im Grundgesetz setzen sich aus den Bürgerrechten und den Menschenrechten zusammen. Sie sind im Grundgesetz in den Artikeln 1-19 wiederzufinden.

Die Grundrechte
Artikel 1

( Menschenwürde; Grundrechtsbindung der staatlichen Gewalt )

Artikel 2

( Allgemeine Handlungsfreiheit; Freiheit der Person; Recht auf Leben )

Artikel 3

( Gleichheit vor dem Gesetz; Gleichberechtigung von Männern und Frauen; Diskriminierungsverbote )

Artikel 4

( Glaubens-, Gewissens- und Bekenntnisfreiheit )

Artikel 5

( Meinungs-, Informations-, Pressefreiheit; Kunst und Wissenschaft )

Artikel 6

( Ehe und Familie; nicht eheliche Kinder )

Artikel 7

( Schulwesen )

Artikel 8

( Versammlungsfreiheit )

Artikel 9

( Vereinigungs-, Koalitionsfreiheit )

Artikel 10

( Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis )


Artikel 11

( Freizügigkeit )

Artikel 12

( Berufsfreiheit; Verbot der Zwangsarbeit )

Artikel 12a

( Wehr- und Dienstpflicht )

Artikel 13

( Unverletzlichkeit der Wohnung )

Artikel 14

( Eigentum, Erbrecht, Enteignung )

Artikel 15

( Sozialisierung )

Artikel 16

( Verbot der Ausbürgerung, Auslieferung )

Artikel 16a

( Asylrecht)

Artikel 17

( Petitionsrecht )

Artikel 17a

( Grundrechtsbeschränkungen im Wehrbereich )

Artikel 18

( Verwirkung von Grundrechten )

Artikel 19

( Einschränkung von Grundrechten; Wesensgehalts-, Rechtswegegarantie )

Text: Agnetha Flore

Das Recht auf Arbeit als Menschenrecht

Artikel 23 der Menschenrechte:

(1) Jeder Mensch hat ein Recht auf Arbeit, auf freie Berufswahl, auf angemessene und befriedigende Arbeitsbedingungen sowie auf Schutz gegen Arbeitslosigkeit.

(2) Alle Menschen haben ohne jede unterschiedliche Behandlung das Recht auf gleichen Lohn für gleiche Arbeit.

(3) Jeder Mensch, der arbeitet, hat ein Recht auf angemessene und befriedigende Entlohnung, die ihm und seiner Familie eine der menschlichen Würde entsprechenden Existenz sichert und die, wenn nötig, durch andere soziale Schutzmaßnahmen zu ergänzen ist.

(4) Jeder Mensch hat das Recht, zum Schutze seiner Interessen  Berufsvereinigungen zu bilden und solchen beizutreten.
Artikel 23 befasst sich mit dem Recht auf Arbeit, deren angemessener und gleicher Bezahlung und dem Schutz vor Arbeitslosigkeit. In den letzten Jahren ist die Arbeitslosigkeit sehr stark angestiegen. Grund für diesen Anstieg ist der Konkurrenzdruck im In- und Ausland. Dieser ist zur Zeit dadurch entstanden, daß in der BRD die Lohnnebenkosten derartig hoch sind, dass die Industrie ihre Produktionsstätten ins Ausland verlegt, um mit Ihren Produkten preislich konkurrenzfähig zu bleiben. Dadurch gehen im Inland viele Arbeitsplätze verloren. In den neuen Bundesländern haben viele Firmen dem Druck nicht standgehalten und mussten Beschäftigte entlassen oder gar Konkurs anmelden.

Diese Arbeitslosen müssen aus staatlichen Mitteln finanziell unterstützt werden, was den Staat wiederum dazu veranlasst zur Finanzierung dieser Ausgaben die Last möglichst gleichmäßig auf den Schultern der Solidargemeinschaft zu verteilen. Dadurch steigen die Lohnnebenkosten erneut und Arbeit wird quasi wegrationalisiert. Dieser Teufelskreis muss unbedingt durchbrochen werden durch Schaffung neuer kostengünstiger Arbeitsplätze.

Mit einer Arbeitslosenquote von ca. vier Millionen Menschen war das Recht auf Arbeit noch nie so wichtig wie heute. Zur Wahl hat jede Partei mit dem Versprechen der Schaffung neuer Arbeitsplätze um die Gunst der Wähler geworben. 

Um eine umfassende Schaffung neuer und die Erhaltung bestehender Arbeitsplätze zu ermöglichen, muss auf Seiten der Politik, der Wirtschaft und der Arbeitnehmer ein großes Maß an Kooperation, Kompromissbereitschaft und finanzieller Förderung gewährleistet sein.

Dies kann erreicht werden durch

· Reduzierung der Wochenarbeitszeit ohne Lohnausgleich zur Schaffung neuer Arbeitsplätze

· Steuerliche Entlastung für Betriebe mit hoher Beschäftigungszahl

· Ausbildungsplatzabgabe für nicht-ausbildende Betriebe

· Senkung der Lohnnebenkosten

· Härtere Verfolgung von Schwarzarbeit und Ausländern ohne Arbeitsgenehmigung 

· Reform des Rentensystems in Richtung einer staatlichen und eigenverantwortlich geschaffenen Privatrente. Dies bewirkt unter Umständen einen früheren Ausstieg aus dem Berufsleben für zukunftsorientierte Arbeitnehmer und macht Arbeitsplätze frei. Als Nebeneffekt kurbelt die Investition in Fonds als Rentenaufbau die Wirtschaft an und schafft Arbeitsplätze
· Reformen im Ausbildungssystem (Ausbildungsberechtigung auch ohne Meistertitel, Kostenentlastung für den Ausbilder)
· Begrenzung des Zuzugs von Ausländern, die nicht politisch verfolgt werden (amerikanisches System)
· Straffen des Sozialhilfesystems – Die „soziale Hängematte“ ist attraktiver als zu arbeiten
· Lockerung des Ladenschlussgesetzes
· Anreize für die Industrie, den Standort Deutschland nicht zu verlassen (Energiekosten, Steuern)  

Nur durch eine klare Zielsetzung in der Politik kann das (Menschen-)Recht auf Arbeit konsequent verwirklicht werden. 

Für Jugendliche und Erwachsene bis zum 25. Lebensjahr ist ein Sofortprogramm zum Abbau der Jugendarbeitslosigkeit beschlossen worden, wofür im Jahr 1999 zwei Milliarden DM zur Verfügung stehen. Dieses Programm soll der Jugend eine Perspektive und eine gute Zukunft ermöglichen.

Dieses Ziel soll erreicht werden durch:

· Beratung und Vermittlung  noch unvermittelter Jugendlicher durch Förderaktivitäten 

· Ausbildung in außerbetrieblichen Einrichtungen in einem anerkannten Ausbildungsberuf

· Förderung bis zum Berufsabschluß (Ausbildungsgarantie)

· Förderung der Nachholung  des Hauptschulabschlusses in berufsorientierten Bildungsmaßnahmen 

· Qualifizierung für noch nicht ausbildungsgeeignete Jugendliche

Im Rahmen dieses Programmes wurden der Stadt Oldenburg 12,4 Mio. DM  und dem Land Niedersachsen 166 Mio. DM Fördergelder zugeteilt.

Wichtige Eckdaten:

· In Deutschland sind in den letzten vier Jahren 1 Million Arbeitsplätze verloren gegangen, während in anderen europäischen Staaten die Beschäftigung zugenommen hat.

· Die Arbeitslosenzahl beträgt zur Zeit ca. 4 Millionen wovon ca. 500.000 Jugendliche arbeitslos sind

· 150.000 Jugendliche haben zu Beginn des Ausbildungsjahres noch keinen Ausbildungsplatz gefunden.

· Die anhaltende Arbeitslosigkeit kostet den deutschen Steuerzahler ca. 150 Milliarden Mark im Jahr.

Text: Norman Lefherz

Die Judenverfolgung in Deutschland

Immer wieder gab es im 20. Jahrhundert Ablehnungen und Bekämpfungen gegen jüdische Bürger, die vor allem während des Nationalsozialismus weiter geprägt wurden. Durch diese Nichtbeachtung der Würde kam es oft zur Wiederholung der Meschenrechtsverletzung gegenüber Juden.

Die ersten antijüdischen Maßnahmen waren die am 1. April 1933 geführten Boykottaktionen gegen jüdische Kaufleute, Ärzte und Rechtsanwälte. Die nationalsozialistische Judenpolitik begann mit der Ausschaltung der jüdischen Bevölkerung aus dem politischen Leben; die durch die Judenemanzipation erreichte rechtliche Gleichstellung wurde rückgängig gemacht.

Weitere Menschenrechtsverletzungen gab es mit dem "Reichsbürgergesetz" und dem "Gesetz zum Schutz des Blutes und der deutschen Ehre" ("Blutschutzgesetz") vom 15. September 1935, die der Reichstag anläßlich des Nürnberger Parteitags der NSDAP einstimmig verabschiedete. Danach sollten die vollen politischen Rechte zukünftig nur den Inhabern des "Reichsbürgerrechts" zustehen, das neben die "Reichs- und Staatsangehörigkeit" trat und nur an Staatsangehörige "deutschen oder artverwandten Blutes" verliehen wurde. Das Blutschutzgesetz verbot bei Zuchthaus bzw. Gefängnisstrafe die Eheschließung sowie außereheliche Beziehungen zwischen Juden und "Staatsangehörigen deutschen oder artverwandten Blutes", untersagte bei Gefängnis und/ oder Geldstrafe Juden die Beschäftigung "arischer" Dienstmädchen unter 45 Jahren. Damit waren die Juden zu bloßen Angehörigen  des Staates und zu Bürgern zweiter Klasse degradiert worden. Die Nürnberger Gesetze leiteten die systematische Verwirklichung des antisemitistischen Programms der NSDAP ein und schufen für die bereits 1933 begonnenen Verfolgungsmaßnahmen eine juristische Absicherung.

Die zunehmende Diskriminierung und Entrechtung der Juden begann mit dem Jahr 1938, als die berufliche Zukunft der Juden eingeschränkt wurde.:

- Kennzeichnungspflicht für Gewerbetreibende,

- Anerkennung der Zulassung für Rechtsanwälte und Ärzte,

- für Juden mit "nichtjüdischen" Vornamen wurde es Pflicht, die jüdischen Vornamen Israel und sara zu ihrem Namen zusätzlich zu tragen,

- Führerscheinentzug,

- Verbot des Besuches von Schulen und Hochschulen.

Die Reichpogromnacht (auch Reichskristallnacht genannt) wurde in der Nacht vom 9. zum 10. November 1938 verübt, während dessen Verlauf es angeblich bei spontanen Kundgebungen 91 ermordete Juden gegeben haben soll, fast alle Synagogen und mehr als 7000 in jüdischen Besitz befindliche Geschäfte im Gebiet des Deutschen Reiches zerstört oder schwer beschädigt wurden.

Anlaß war die Ermordung eines Mitglieds der deutschen Botschaft in Paris am 7. November 1938. Der nationalsozialistischen Führung diente diese Tat als Vorwand für den Versuch, die jüdischen Mitbürger durch massive Gewaltmaßnahmen zur Emigration zu bewegen. Die Ergänzungen der Terroraktionen der Reichkristallnacht waren eine Sondersteuer in Höhe von 1 Mrd. Reichsmark, die Verhaftung von etwa 30000 Juden und ihre zeitweilige Einweisung in Konzentrationslager. Es wurde damit eine neue Phase in der gewaltsamen Verwirklichung des antisemitistischen Programms der NSDAP und auf dem Weg zur Endlösung der Judenfrage gebildet.

Es folgte einige Jahre später die Endlösung der Judenfrage, die den Plan beinhaltete, die europäischen Juden zwangsweise in bestimmte Territorien zu konzentrieren, bzw. auszurotten. Nachdem sich verschiedene Aussiedlungspläne die Schaffung nicht realisieren ließen, wurde am 20. Januar 1942 die Enlösung der Judenfrage im Sinne der systematisch betriebenen physischen  Vernichtung des Judentums beschlossen.: Die auf etwa 11 Mill. geschätzten europäischen Juden sollten in Konzentrtionslager (KZ) verschleppt, zur Zwangsarbeit gezwungen und schließlich die nicht (mehr) arbeitsfähigen Häfltinge durch eigens entwickelte Tötungsmaßnahmen (Vergasung) systematisch ausgerottet werden.

Am Beispiel der Judenverfolgung sieht man unterstes Niveau an Menschenrechtsverletzungen und ihre Folgen. Auch heute nach 50 Jahren Menschenrechten kann Deutschland die Schuld dieser brutalen Massenvernichtung und der damit entstandenen Schäden nicht von sich weisen.

Quellen: Dudenverlag; Schülerduden, Die Geschichte

Internet;www.zum.de/schule/Fächer/G/BW/nationalsozialismus/antisem2.htm

Text: Nicole Blome  
UNESCO
Definition: UNESCO steht für United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization der vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft, Kultur und Kommunikation.

Deutsche Mitarbeit: Die Bundesrepublik Deutschland trat der UNESCO im Jahr 1951 bei. 1972 schloß sich auch die damalige DDR  dieser UNO - Organisation an. Deutschland zählt heute zu dem zweitstärksten Beitragszahler nach Japan mit jährlich rund 50 Millionen DM.

Seit 1950 besteht in Deutschland eine Deutsche UNESCO - Kommission ( DUK ). Deren Aufgabe besteht im wesentlichen darin, die Bundesregierung in Menschenrechtsfragen zu beraten und die Öffentlichkeit mit Informationen auf dem Laufenden zu halten. Der DUK gehören derzeit 100 Mitglieder, darunter Beauftragte der Bundesregierung und Kultusminister der Länder an.

Die DUK ist Verbindungsstelle zwischen den Staaten und den Arbeitsbereichen der UNESCO.

Text: Timo Voss

Der gläserne Mensch

Im Rahmen eines weltweiten gigantischen Forschungsprojektes sollen bis zum Jahre 2005 die Bausteine des menschlichen Erbguts vollständig entschlüsselt sein. Wird es dann möglich sein, die Anlagen auch für unheilbare Krankheiten vorauszusagen? Und welche Folgen hat das?

Wenn Genuntersuchungen so selbstverständlich werden wie das Messen des Blutdrucks, so wird das Genprofil zur Voraussetzung für einen Job, für eine Versicherungspolice oder für die Geburt eines Kindes. Hätten wir vorher den Einblick in die genetische Konstitution unserer Kinder, wäre die Welt heute  vermutlich um viele Genies ärmer. Hätte man schon vor der Geburt entdeckt, daß Toulouse-Lautrec unter Muskelschwund litt, Michelangelo homosexuell war oder das Abraham Lincoln Wachstumsstörungen hatte, wären sie vielleicht gar nicht zur Welt gekommen. Denn bei einer Umfrage unter Schwangeren erklärte fast jede fünfte, daß sie ein Kind der Anlage zur Fettsucht abtreiben lassen würde.

Solange es keine vernünftigen Therapien gegen Genschäden gibt – und es wird sie trotz aller Versprechen noch lange nicht geben -, bleibt das Geschäft mit den Gentests ein Geschäft mit der Angst. Und ein Geschäft gegen die Würde des Menschen. Denn wer will schon wirklich wissen, ob er eines Tages Krebs oder einen Herzinfarkt, Diabetes, Alzheimer oder Bluthochdruck bekommt?

Text: Constanze Pauly, Sandra Wegling

Die Menschenrechte in der DDR
Um einen Überblick darüber zu bekommen, wie die Menschenrechte in der DDR interpretiert  bzw. aufgefaßt wurden, muß man sich fragen, ob unser westlich geprägtes Verständnis von  Menschenrechten überhaupt auf Staaten übertragbar ist, die völlig andere wirtschafts- und gesellschaftspolitische Vorstellungen haben, oder sich kulturell stark von uns unterscheiden.

Beispielsweise ist es verständlich, daß die Entwicklungs- und Schwellenländer von Menschenrechten ein anderes Verständnis haben als die Industrienationen. Allein begründet durch die Tatsache der Armut. Solang es nicht geschafft worden ist sie zu beseitigen, werden Grund-  rechte, wie das Recht auf Unversehrtheit, oder die freie Meinungsäußerung in diesen Staaten  weiter im Hintergrund stehen.

Diese daraus entstehende Gefahr, daß Menschenrechte ihre Gleichwertigkeit untereinander verlieren, war auch in der DDR gegeben. 

Aufgrund des gesellschaftspolitischen Verständnisses der DDR (und der anderen Ostblockstaaten), standen für sie primär die sozialen Menschenrechte im Vordergrund, was sich in ihrer Verfassung beispielsweise als das Recht auf Arbeit, oder des Wohnraums widerspiegelte. Resultat dieser Politik war eine gute Grundversorgung der Bevölkerung. Es gab Vollbeschäftigung und sozialen Wohnraum für alle, sowie ein gutes Bildungssystem.

Die persönlichen Freiheitsrechte, wie die Meinungsfreiheit, daß Versammlungsrecht, die Pressefreiheit, oder das Recht auf Gleichheit vor dem Gesetz blieben in der DDR jedoch weitestgehend auf der Strecke.

Obwohl diese Rechte jedem einzelnen Bürger durch die Verfassung garantiert waren, wurden sie nur denjenigen zu Teil, die mit der Vorgehensweise der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands übereinstimmten. Jede politische Kraft, die der Überzeugung der SED entgegenstand, wurde mit Hilfe eines Überwachungsapparates, der Staatssicherheit, bekämpft.

Diese Unterdrückung politisch Andersdenkender, fand ihren Ausdruck auch bei den Wahlen, wo die SED ihren alleinigen Führungsanspruch durch die Einheitsliste deutlich machte. 

Während der 40-jährigen SED-Herrschaft kam es zu zahlreichen Menschenrechtsverletzung- en. Diese gingen von der dauernden Beeinträchtigung der Privatssphäre durch die Staatssicherheit, über die Inhaftierung politischer Gegner, bis zu den Todesschüssen an der Mauer.

Außenpolitisch dagegen stand die DDR hinter den Grund- und Menschenrechten, was sie mit

Ihrem Beitritt zur UNO am 08.11.1973 unter Beweis stellte. 

„Die Freiheit ist immer die Freiheit des Andersdenkenden“ sagte Rosa Luxemburg einmal.

Hätten die Parteifunktionäre der SED diesem Satz ein wenig mehr Beachtung geschenkt, wäre sicher einiges besser gelaufen.

Text: Juri Simon

Aktive Sterbehilfe

Die aktive Sterbehilfe soll in der Schweiz kein Tabu mehr sein. In der schweizerischen Gesellschaft hatten immer mehr Menschen den Wunsch, selber über ihr Ende zu bestimmen und in Würde sterben zu können. Die Patientinnen und Patienten müßten das Recht haben, auf die Achtung ihres letzten Willens zählen zu können. Sterben ist ein Menschenrecht! 
Dieses Recht würde den Ärzten die Möglichkeit geben, ihre Patienten von ihren Schmerzen zu erlösen, ohne daß sie dafür verurteilt werden. Unterstützt wurde das ganze von einem Tessiner Arzt, der die aktive Sterbehilfe als einen Akt der Liebe und keinen Akt der Gewalt bezeichnete.

[image: image9.wmf]Eine ehemalige Krankenschwester bekämpfte den Verstoß und warnte davor, das alte und kranke Menschen unter Druck geraten könnten. Es bestehe die Gefahr, daß sich Sterbende in ihrer hilflosen Situation, in der sie sich als überflüssig und als Belastung empfinden könnten, von Verwandten, Bekannten oder sogar vom Betreuungspersonal beeinflussen ließen. Sie verwies auf die Möglichkeit der passiven Sterbehilfe, die auch praktiziert werde. So sei das Abstellen von lebenserhaltenden Apparaten oder das Verabreichen von Schmerzmitteln heute schon zulässig, selbst mit dem Risiko, daß dadurch der Atemstillstand oder der Tod eintrete.

Text: Constanze Pauly, Sandra Wegling

Internationaler Aspekt

50 Jahre Allgemeine Erklärung der Menschenrechte

Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte (UNO) wurde am 10. Dezember von der Generalversammlung der Vereinten Nationen (UN) genehmigt und verkündet.

Am 10. Dezember l998 jährte sich zum 50. Male die Verabschiedung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte durch die Vereinten Nationen (VN). Mit der Entschließung der VN vor fünfzig Jahren in Paris wurden die Menschenrechte Bestandteil des internationalen Völkerrechts.

Menschenrechte als Teil des Allgemeinen Völkerrechts

Galt bis zum Zweiten Weltkrieg im wesentlichen die Überzeugung, daß allein der Staat für die Rechte seiner Bürger und deren Einhaltung verantwortlich sei, so setzte sich im Anschluß an die Schreckensherrschaft des Nationalsozialismus die Überzeugung durch, daß der Völkergemeinschaft eine generelle Verantwortung für alle Menschen zukomme. In der Charta der VN findet diese Überzeugung ihren Ausdruck, im Auftrag der VN ,,eine internationale Zusammenarbeit herbeizuführen, um internationale Probleme wirtschaftlicher, sozialer, kultureller und humanitärer Art zu lösen und die Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten für alle ohne Unterschied der Rasse, des Geschlechts, der Sprache oder der Religion zu fördern und zu festigen." Damit stand fest, daß der Schutz des Individuums nicht mehr allein in staatlicher Verantwortung lag. Diese Aufgabe war nun Bestandteil des Auftrages der internationalen Gemeinschaft. Die Verabschiedung der Allgemeinen Erklärung markiert daher einen entscheidenden Wendepunkt innerhalb der Geschichte der Menschenrechte.

Universalität der Menschenrechte

In den Jahren nach 1948 setzte ein Prozeß der Fortschreibung und Ausgestaltung der Menschenrechte ein, der bis heute nicht abgeschlossen ist. Gegen die Menschenrechte wurde besonders von seiten einer Reihe von asiatischen Staaten sowie einigen islamischen Ländern, darunter China, Indonesien und Malaysia, Syrien und Iran geltend gemacht, daß die Erklärung von 1948 einseitig westliche Wertvorstellungen verkörpere. Dies zeige sich beispielsweise in der Fixierung der Menschenrechte auf den einzelnen Menschen. Demgegenüber habe in anderen Kulturen, wie sie zum Teil in Asien bestehen, die Sicherung der Gemeinschaft den Vorrang vor den Rechten des Individuums. Trotz dieser andauernden Kritik, die - was den Hinweis auf die abendländischen Wurzeln der Allgemeinen Erklärung angeht - durchaus berechtigt ist, wurde auf der Wiener Menschenrechtskonferenz der Vereinten Nationen 1993 die universale Geltung der Menschenrechte bestätigt. 
Zivil- und Sozialpakt

Schon in der Allgemeinen Erklärung von 1948 finden sich neben dem Katalog klassischer bürgerlicher und politischer Rechte einige soziale Menschenrechte. Zu den bürgerlichen und politischen Rechten zählen u.a. das Recht auf Leben, Freiheit und persönliche Sicherheit, Schutz gegen Folter, die Justizgrundrechte, Recht auf politisches Asyl, Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit, Verbot von Folter und Sklaverei, Recht auf Meinungs- und Versammlungsfreiheit. Zu den sozialen Rechten zählen u.a. das Recht auf Arbeit, soziale Sicherheit, Ausbildung und medizinische Versorgung sowie Teilnahme am kulturellen Leben. Hatten die in der Erklärung von 1948 dargelegten Rechte vor allem empfehlenden Charakter, so richteten sich die Bemühungen in den
folgenden Jahren auf die Transformation dieser Rechte in die Form eines völkerrechtlichen Vertragswerkes. Dieses sollte aus zwei selbständigen Konventionen bestehen. Am 16. Dezember 1966 verabschiedete die Vollversammlung der Vereinten Nationen schließlich einstimmig den Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte (Zivilpakt) und den Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte (Sozialpakt). Sämtliche Rechte im Zivilpakt sind von den Vertragsstaaten zu garantieren. Die Bestimmungen des Sozialpaktes erschienen demgegenüber zunächst als Zielverpflichtungen, zu deren Verwirklichung die Vertragsstaaten angemessene Schritte tun müssen, deren Einhaltung aber nicht einklagbar ist. Diese Unterscheidung läßt sich mittlerweile so nicht mehr aufrechterhalten. 

Menschenrechtskonventionen und Instrumente zur Sicherung der Menschenrechte

Die 1966 verabschiedeten Zivil- und Sozialpakte traten erst 1976 in Kraft. Mittlerweile haben 140 Staaten den Zivilpakt und 137 Staaten den Sozialpakt ratifiziert.

Ergänzt wurden die Pakte durch Abkommen zum Schutz vor Diskriminierung. So wurde 1965 das Internationale Übereinkommen zur Beseitigung von jeder Form von Rassendiskriminierung verabschiedet. 1979 verabschiedeten die VN ein Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau, 1989 eines über die Rechte des Kindes. Zu nennen ist ebenfalls die Anti-Folter-Konvention aus dem Jahre 1984.

Über die in den zwei Pakten von 1966 enthaltenen Rechte hinaus forderten Staaten der ,,Dritten Welt" die Aufnahme weiterer Rechte in den Katalog der Menschenrechte, darunter das ,,Recht auf Frieden", eine ,,intakte Umwelt" und ,,Entwicklung". Im Abschlußdokument der Wiener Menschenrechtskonferenz von 1993 wurde das Recht auf Entwicklung, das vor allem die Partizipation der Menschen am Entwicklungsprozeß gewährleisten soll, erstmals ausdrücklich auch von den Industrieländern anerkannt.

Auf der Frühjahrssitzung der Menschenrechtskommission 1998 wurde in Genf die seit langem von vielen Nicht-Regierungs-Organisationen (NRO) geforderte Deklaration zum Schutz von Menschenrechtsverteidigern und -verteidigerinnen verabschiedet.

Daneben haben die VN eine Reihe von Mechanismen der Menschenrechtssicherung entwickelt. Menschenrechtsrelevante Fragen können durch die Generalversammlung, den Sicherheitsrat oder die Menschenrechtskommission beraten, Länder durch Entschließungen für Menschenrechtsverstöße verurteilt werden. Eine Reihe von Kontrollgremien wurde für die jeweiligen Menschenrechtsabkommen gebildet. 1994 wurde das Amt des Hochkommissars für Menschenrechte geschaffen, das u.a. zuständig ist für die Leitung des Menschenrechtszentrums der Vereinten Nationen in Genf. Internationale Strafgerichtshöfe sind mit der Durchführung von Verfahren gegen Kriegsverbrecher im früheren Jugoslawien und in Ruanda betraut.

Ein weiterer Schritt zur Verfolgung von Menschenrechtsverletzungen ist die beabsichtigte Schaffung eines ständigen Internationalen Strafgerichtshofes, dessen Sitz voraussichtlich Den Haag sein wird. Menschenrechts-Feldoperationen, wie sie z.B. in Kolumbien und Ruanda durchgeführt werden, sind darüber hinaus seit Beginn der neunziger Jahre zusätzliche Instrumente zur Sicherung der Menschenrechte.

Abschließend läßt sich noch anmerken, daß sich in den vergangenen 50 Jahren auch auf regionaler Ebene eine Reihe von Instrumenten und Übereinkommen zur Durchsetzung und Sicherung der Menschenrechte entwickelt haben, so z.B. im Rahmen der Organisation Amerikanischer Staaten (OAS), der Organisation für Afrikanische Einheit (OAU), des Europarates und der Europäischen Union.)

Text: Stefan Rohlfs

Einleitung

Im Kampf gegen die Diktaturen und totalitären Systeme des 20. Jahr​hunderts ist der Ruf nach unveräußerlichen und unentziehbaren Rechten des Einzelnen auf Sicherheit des Lebens und Achtung mensch​licher Würde, auf Freiheit und Gleichheit wieder aktuell geworden. Je mehr die Diktaturen die Grundrechte - staatliche Garantien der politischen und sozialen Menschenrechte - verletzen, desto mehr müht man sich in den rechtsstaatlichen Demokratien auf nationaler und internationaler Ebene erneut um den Schutz der Menschenrechte.

In den Friedensverträgen noch dem Zweiten Weltkrieg wurden die Regierungen von

Italien, Ungarn, Rumänien, Bulgarien und Finnland verpflichtet die Freiheitsrechte ihrer 

Bürger zu wahren.

Das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland verbürgt in be​sonders feierlicher Form die fundamentalen Rechte, die auch in den Verfassungen der deutschen Länder verankert worden sind. Wir besitzen die universale Deklaration der Menschenrechte der Ver​einten Nationen, die moralische Geltung in der ganzen Welt bean​sprucht aber die Staaten noch nicht rechtlich verpflichtet. Wir haben die umfangreiche Konvention zum Schutz der Menschen. rechte und Grundfreiheiten des Europarates, die diese Staatenge​meinschaft auch rechtlich bindet.

Die Wurzeln der Menschenrechte

Die heutige Formulierung von Menschenrechten ist das Ergebnis einer langen Entwicklung. Geistesgeschichte und politische Geschichte haben ihren Anteil daran. Bei ihrer Betrachtung knüpfen wir zumeist an die Ausprägung der Menschenrechte zu Ausgang des 18. Jahrhunderts in den Vereinigten Staaten und in Frankreich an; aber die dort gewon​nenen Begriffsbestimmungen bieten nur eine besondere Form unter besonderen Umständen. Wir müssen unseren Blick weiter zurückgehen lassen, und wir dürfen neben den jeweiligen politischen Bedingungen nicht die geistesgeschichtlichen Voraussetzungen übersehen. Dabei zeigt sich, daß das Naturrechtsdenken, jene große Geistes- und Kul​turbewegung der Menschheit durch seine moralphilosophische Grund​legung der Lehren von der Gemeinschaft und dem Einzelnen, von der Gesellung und dem Individuum die wichtigste Voraussetzung für eine ideenhistorische Betrachtung der Menschenrechte bildet Eine über zweitausendjährige Geschichte tut sich hier auf. Die größten Geister des Abendlandes haben ihren Beitrag zu diesem die Ordnung der menschlichen Gesellschaft, der politischen, ethischen wie sozialen Welt umfassenden Denken geleistet; alle europäischen Völker haben sich an dem immer erneuerten Gespräch über Freiheit und Menschenrechte beteiligt. Antike Denker und frühchristliche Kirchenväter, Scholastiker des hohen und späten Mittelalters, neuzeitliche Kirchenmän​ner und aufklärerische Philosophen, Revolutionäre und Konservative, sie alle haben das Naturrecht geformt und gebildet. All ihr Gedan​kengut wurde genutzt in konkreten historischen Situationen der Neu​zeit die große Idee der Menschenrechte zu einer moralisch verpflich​tenden, schließlich staatsrechtlichen und nun völkerrechtlichen Wirk​lichkeit werden zu lassen. Aus dem christlichen und dem säkularen Naturrecht erwuchs das Gefühl der Verpflichtung gegenüber den fun​damentalen Rechten.

,,Nein, eine Grenze hat Tyrannenmacht.

Wenn der Gedrückte nirgends Recht kann finden,

Wenn unerträglich wird die Last - greift er

Hinauf getrosten Mutes in. den Himmel

Und holt herunter seine ewgen Rechte,

Die droben hangen unveräußerlich

Und unzerbrechlich wie die Sterne selbst."

Als FRIEDRICH SCHILLER mit diesen Worten überstaatliche Herkunft und moralisches Pathos der Menschenrechte, wie sie im Gedächtnis der Menschheit leben, kurz und prägnant für seine Zeit kennzeichnete hat er nur Sätze aus den Abhandlungen des englischen Staatsdenkers John Locke fast wörtlich wiederholt die fast 120 Jahre früher erschie​nen waren. Zwei wichtige Epochen aus der Geschichte der Menschenrechte berühren sich so: JOHN LOCKE gab 1689 zur Zeit der engli​schen Glorious Revolution der Idee eine politisch wirksam werdende Prägung, SCHILLER begrüßte 1789 ihre staatsrechtliche Verankerung auf europäischem Boden durch die Französische Revolution.

Man könnte sagen, daß das Ringen um Gestaltung, Anerkennung und Verwirklichung von Menschenrechten das abendländische freiheitliche Denken vom 16. Jahrhundert bis zur Gegenwart in immer neuen An​sätzen in Bewegung gesetzt hat. Inhalte und Auffassungen haben sich im Laufe der Jahrhunderte gewandelt und verändert, denn unmittel​bare politische Ereignisse, aktuelle Anlässe, soziale wie ökonomische Wandlungen haben den heute vorliegenden Katalog der Menschenrechte beeinflußt. Bevor wir das Miteinander von geistigen Vorstellun​gen und realem Geschehen in seinem Ablauf betrachten, scheint es notwendig, zunächst das Allgemeine hervorzuheben.

Charakterisierung der Menschenrechte

Der Begriff ,,Menschenrechte", wie er uns aus dem 18. Jahrhundert überliefert ist, will zunächst nichts weiter besagen, als daß es Rechte gibt, die dem Menschen angeboren sind und ihm seiner Natur nach zugehören. Diese natürlichen Rechte sind unveräußerlich und unab​dingbar, mit ihnen steht und fällt die Persönlichkeit die Würde und der Wert des Menschen. Hier stehen wir zugleich an einem zentralen Punkt: Auffassung und Umfang der einzelnen Menschenrechte sind abhängig von dem Bilde, das man sich vom Menschen, von seinem Kern und Wesen macht. Das Menschenbild, die Auffassung von der Aufgabe und Bestimmung des Menschen, von seiner Stellung in der Natur, der menschlichen Gemeinschaft und dem Staate bestimmt die Gestalt und Formulierung der Menschenrechte. Mit der Wand​lung des Menschenbildes, das von der religiösen und philosophischen Auffassung ebenso wie von der Veränderung des politischen, wirt​schaftlichen und gesellschaftlichen Leben abhängt bleibt das Ideengut der Menschenrechte fest verbunden; Hier liegt ein wesentlicher Teil aller historischen wie der aktuellen Problematik begründet.

Die Vorstellung von den Menschenrechten findet heute ihre Einheit in der Anschauung, daß alle Menschen von Geburt frei sind, d.h. mit einem sittlichen Anspruch auf Freiheit geboren werden. Nur in per​sönlicher Freiheit kann der Mensch sich selbst verwirklichen, Mensch sein und Mensch werden, jeder hat ein gleiches Anrecht auf Freiheit. Die auf die Würde und Freiheit des Menschen gegründeten einzelnen Rechte verbürgen, um nur die wichtigste Folgerung für das politische Dasein zu nennen, Leben, Eigentum, Sicherheit, religiöse und geistige Freiheit. Sie bilden eine Grundlage, aus der sich die Vielzahl der unveräußerlichen gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Fun​damentalrechte ableitet, die die Gestaltung eines dem jeweiligen Menschenbild entsprechenden Lebens ermöglichen sollen.

Die allgemeinen Menschenrechte sind also angeborene, unveräußerliche Rechte, die jedem als menschlichem Wesen unabhängig von  staatlicher Verleihung zustehen. Es sind Rechte und Freiheiten, auf die sich jeder Mensch berufen kann ,,ohne Unterschied der Rasse, der Farbe, des Geschlechts, der Sprache, der Religion, der politischen oder sonstigen Überzeugung, der nationalen oder sozialen Herkunft, des Vermögens, der Geburt oder anderer Umstände", wie es in dem Ar​tikel 2 der Erklärung der Vereinten Nationen von 1948 heißt. Unter dem speziellen Begriff der Grundrechte werden dagegen die staatsrechtlich verbürgten fundamentalen Freiheitsrechte verstanden, die zumeist einen Bestandteil der Verfassungsurkunden bilden. In diesen erscheinen sie im 19. Jahrhundert öfter als Rechte der Bürger und Staatsangehörigen, z.B. der Belgier (1831), der Preußen (1850). Seit dem Wiederaufleben des naturrechtlichen Denkens nach dem Zweiten Weltkrieg ist eine gewisse Unsicherheit hinsichtlich der scharfen Tren​nung von Menschenrechten und Grundrechten festzustellen. Auch im Bonner Grundgesetz sind unter den Grundrechten solche für alle Men​schen verzeichnet (Art. 3: Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich), und sein Grundrechte-Katalog wird mit einem Bekenntnis zu den un​verletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten eröffnet. So kön​nen wir heute unter Grundrechten die in der Verfassung besonders aufgeführten Menschenrechte verstehen.

Ein freies Dasein des Einzelnen oder einer Gruppe kann durch die politischen Gewalten, die das gesamte öffentliche und private Leben unbeschränkt regeln wollen, gestört, gehemmt ja unmöglich gemacht werden. Dem Staate müssen Grenzen gesetzt werden. Im Kampf ge​gen die ständige Ausweitung staatlicher Macht, insbesondere gegen den monarchischen Absolutismus, der in seinem Machtstreben die Rechte seiner Untertanen mißachtete und verletzte, sind die Grundrechte gewachsen; sie sollten dazu dienen, dem Staatsbürger eine eigene freie Sphäre zu sichern. Sie wurden gegen jedes Eingriffsrecht des Staates gesichert, denn die Unantastbarkeit ihrer Existenz führte man auf unverlierbare vorstaatliche Freiheiten zurück. So ist die Ausprägung der Menschenrechte auch mit den abendländischen Lehren eines gemäßigten Staates verknüpft, sie stellt oft einen Teil der poli​tischen Theorie eines gezügelten Herrscheramtes dar. Die Idee der klassischen Menschenrechte ist also im Wechselspiel moralischer und materieller Faktoren, im Widerstreit von Menschenbild und staatlichen Macht- und Ordnungsvorstellungen entstanden. Die enge historische Verbindung von allgemeinen sittlichen Prinzipien und konkreten politischen Forderungen gibt den Fundamentalrechten eine eigenartige Stellung in der Geschichte des Geistes wie des Staates. Auf feste ethische Grundsätze, die im Bereich des Rechtsdenkens und des Glaubens wurzelten, wurden unabdingbare politische Ansprüche gestützt. Sie weiteten sich dann zu einem Kodex unumstößlicher ethisch-politischer Ordnungs- und Leitbegriffe aus, die den Staat und auch den Einzelnen stärker binden sollten als alles positive staatliche Recht. Die großen Erklärungen der Menschenrechte bildeten gleichsam das in Rechtsnormen erscheinende öffentliche Gewissen, das alle Völker und Länder umfaßt, das WeItgewissen.

Wer in einem geordneten, freien Rechtsstaat aufwächst und lebt, macht sich um seine Rechte als Mensch und Staatsbürger weniger Ge​danken, sie erscheinen ihm selbstverständlich und natürlich. Er erkennt ihre Bedeutung und wird sich ihrer erst dann voll bewußt, wenn sie ihm streitig gemacht werden. Dies beweist die Vergangenheit wie die Gegenwart; wir haben es in der jüngsten deutschen Geschichte erlebt und erleben es heute in vielen Teilen der Welt. Erst in den Zeiten der Not, wenn die freiheitliche Existenz und ihre Grundlagen bedroht werden, erwacht das allgemeine Bewußtsein. Darum ist die Frage nach der Sicherung der Menschen- und Grundrechte gegenwärtig wieder so ungemein erregend. Sie steht im Vordergrund des öffentlichen und des privaten Interesses, und die Zukunft eines jeden scheint mit ihr enger verknüpft als jemals.

Wie die Geschichte der Menschen- und Grundrechte seit dem 17. und 18. Jahrhundert zeigt, erfaßte der politische Kampf um sie Völker und Staaten aufs stärkste und führte zu tiefgreifenden Auseinandersetzun​gen. Die Erklärungen der Menschenrechte leiteten Revolutionen ein wie die amerikanische. Die berühmteste aller Deklarationen, die der Französischen Revolution, war von größter Tragweite: Sie wurde zum sichtbarsten Ausgangspunkt einer ideen- und verfassungspolitischen Entwicklung des 19. und 20. Jahrhunderts in Europa und der Weit, die theoretisch in der „Universalen Erklärung der Menschenrechte" der Vereinten Nationen, praktisch in der Europäischen Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten gipfelt, dem vorläu​figen Abschluß eines langen geistigen wie politischen Ringens. So ha​ben wir zwei Entwicklungen bis 1789 zu verfolgen, die sich in den na​turrechtlichen Staatslehren und den Kämpfen um ihre politische Ver​wirklichung spiegeln.

Politische Vorgeschichte

Freiheitsrechte im Mittelalter und am Beginn der Neuzeit

Eine der historisch-politischen Wurzeln der späteren unveräußerlichen Rechte liegt in der Auffassung von der Bindung und Beschränkung jeder Herrschaft, wie sie das europäische Mittelalter kannte und be​wahrte. Ihr begegnen wir im locker gebauten Feudalstaat des Hochmittelalters und vor allem im dualistischen Ständestaat des Spätmittel​alters. Die sogenannten ,,Freiheitsrechte", die seit dem hohen Mittelalter in Form von schriftlichen Zusicherungen oder Verträgen zwischen Fürst und Ständen, d.h. dem hohen Adel oder der Ritterschaft, der Geistlichkeit oder den Städten, manchmal auch der Bauernschaft, später zumeist vor dem Regierungsantritt des Herrschers festgelegt wur​den, hatten das Ziel, dessen Gewalt zu begrenzen. Berühmt sind u.a. die Freiheitsrechte von Brabant, JOYEUSE ENTREE VON 1356, auf die sich die Niederländer im Kampf gegen den spanischen konfessio​nellen Absolutismus in der 2. Hälfte des 16. Jahrhunderts beriefen und die noch der deutsche KAISER FRANZ II. 1792 als Landesherr be​schwören mußte.

Nicht weniger berühmt sind die Bestimmungen des TÜBINGER VER​TRAGES am Beginn der Neuzeit, einer Art Verfassungsurkunde des Her​zogtums Württemberg, die der politisch gescheiterte, finanziell unter​legene Fürst 1514 seinen Ständen gewähren mußte und die im wesent​lichen über drei Jahrhunderte bis zur Verfassungsurkunde von 1819 behauptet werden konnten. Die Freiheit der Auswanderung und das Recht zum Widerstand wurden ausgesprochen, falls die monarchische Gewalt gegen den Vertrag verstieß. Dieser enthielt als wesentliche Rechtsbestimmung, daß niemand in Sachen, „wo es Ehre, Leib und Leben betrifft, anders als mit Urteil und Recht gestraft oder getötet, sondern einem jeden noch seinem Verschulden Recht gestattet wer​den solle“.

In allen diesen Abmachungen sicherte der Herrscher den Ständen mehr oder weniger ähnliche Grundrechte zu. Er versprach gerechte Rechtsprechung durch Landeseingesessene, die mit dem einheimischen ,,alten" Recht vertraut waren, somit herkömmliche Freiheit und Sicher​heit des Lebens. Die Richter waren auf die Landesfreiheiten vereidigt. Die Freiheit des Eigentums gegen fürstlichen Willküreingriff wurde zugesichert: Es durften keine neuen Abgaben und Steuern ohne Zu​stimmung der Stände erhoben und keine Kriege ohne ihre Genehmi​gung begonnen werden. Wirtschaftliche Rechtssicherungen folgten. Das aktive Widerstandsrecht der Stände schützte bei Verletzung oder Mißachtung durch den Fürsten alle diese Freiheitsrechte. Die Stände vertraten zwar in erster Linie eigene Interessen, aber sie dienten doch zugleich in der Ausübung ihrer Befugnisse der Allgemeinheit. Die Landesfreiheiten, wie die meist gebrauchte Bezeichnung lautete, waren Rechte, die den Einwohnern des ganzen Landes zugute kom​men sollten. Sie bildeten die Landesverfassung. Es handelte sich bei diesen schriftlichen Verträgen um eine gegenseitige Verpflichtung - von seiten der Stände zu bedingtem Gehorsam, von seiten des Für​sten zu gewissenhafter Beobachtung der Landesfreiheiten -, die spä​ter in einer rechtlichen Institution, der sogenannten ,,bedingten Hul​digung", niedergelegt wurde und die sich nicht nur im dualistischen deutschen Ständestaat bis in. die Neuzeit erhielt. Auch in Spanien und Ungarn, in England und Portugal, in Polen und Schweden bestanden seit dem Hoch- und Spätmittelalter diese wichti​gen, durch Rechtsvereinbarungen festgelegten Freiheitsrechte, die von den Ständen dem nach Selbständigkeit und Unabhängigkeit drängenden Fürstentum schließlich mehr und mehr mühsam abgerungen wer​den mußten Jenes Bild einer begrenzten politischen Gewalt und einer Sicherung von jura et libertates gegen die fürstliche Gewalt rundet sich erst ab, wenn man sich vor Augen hält, daß das mittelalterliche Gemeinwesen trotz der Kämpfe zwischen geistlicher und weltlicher Gewalt ganz in der christlichen Idee ruhte. Die Bindungen an das gött​liche und das natürliche Recht, zugleich noch an das ,,gute alte" Recht des Herkommens und des Rechtsgefühls, stellten von vornherein eine Schranke für den christlichen Herrscher dar, die zunächst schwer über​steigbar war und den Untertan schützte. So finden wir gewisse, den späteren Fundamentalrechten zugrunde liegende Rechtsvorstellungen schon im Ständestaat verwirklicht. Die Entwicklung in England, wo die in der Magna Charta von 1215 verbürgten Freiheiten erneuert wurden, bestätigt diese Ansicht

Schon vor der ersten englischen Freiheitsurkunde von 1215 war es auf der spanischen Halbinsel zu einer Aufzeichnung von Grundrechten gekommen; die bisher allgemein zu wenig beachtet worden ist. Im Jahre 1188 ließen sich die CORTES VON LEON, die ständische Ver​sammlung der Bischöfe, Magneten und Bürger dieses spanischen Teil​königreiches, vom KÖNIG ALFONS IX. folgende Rechte bestätigen:

· Das Recht aller Einwohner des Reiches auf Wahrung des aner​kannten Gewohnheitsrechtes; 

· das Recht des Angeklagten auf ein ordnungsgemäßes Verfahren auch gegenüber dem König; 

· das Recht der drei Stände auf Beratung und Mitsprache in allen wichtigen Fragen wie Krieg, Frieden und Verträgen; 

· die Unverletzlichkeit des Lebens und der Ehre, des Hauses und des Eigentums.

Wilhelm Berges hat auf die ungebrochene Tradition der freiheitlichen Tendenzen in den spanischen Reichen seit dem frühen Mittelalter hingewiesen, die selbst in dem KÖNIGLICHEN GESETZWERK FÜR LEON UND KASTILIEN VON 1256-1265, den Siete Partidas, zum Ausdruck kam. Dort lautete die erste Rechtsregel: ,,Die Richter müssen die Frei​heit unterstützen." Bei Gefährdung des Lebens, der Ehre, des Eigentums und der Rechtssicherheit durch die Krone war jeder Einwohner mit Bürgerrechten (natural) von der Pflicht der Loyalität gegen die königliche Gewalt entbunden. Geschützt waren die Freiheiten und Rechte im Königreich Aragon durch eine besondere Instanz, den von den Ständen gewählten und ihnen allein verantwortlichen Justicia, einen seit der Mitte des 14. Jahrhunderts auch de jure unabsetzbaren Richter, der zur Lösung seiner Aufgabe bei Bedrohung, unrechtmäßigem Prozeß oder Urteil jederzeit über geradezu diktatorische Vollmachten gegenüber dem König oder den königlichen Behörden verfügte. Erst auf dem Höhepunkt des spanischen Absolutismus unter PHILIPP II. (l556-1598) konnte es der König wagen, die Absetzbarkeit des Justicia zu er​zwingen und einen Inhaber dieses Amtes hinrichten zu lassen.

Mit dem Werden des modernen Staates, d.h. der Überwindung des dualistischen Staates, der Ausbildung eines monarchischen Absolutis​mus, der Verstaatlichung immer neuer Gebiete und Bereiche sowie der Schaffung eines allein vom Herrscher abhängigen Heerwesens, änderte sich das Verhältnis von Zwang und Freiheit in der politischen Praxis zuungunsten der fundamentalen Rechte. Die fürstliche Regie​rung und der ihr dienende Verwaltungsapparat entdeckten ihr unge​störtes Arbeiten und ihre Freiheit als Aufgabe und Ziel. Die Staatsrä​son, eine rein vernunftmäßige Erwägung aller als politisch notwendig erkannten oder vorgegebenen Zielsetzungen, wurde zur Leitidee des Staates und trieb zur Vermehrung der Macht, von Macht nach außen und von Macht im Innern. Der absolute Herrscher fühlte sich zwar an das christliche Gewissen oder durch aufgeklärte ethische Normen ge​bunden, aber die seine Gewalt beschränkenden ständischen Vertre​tungen, die zugleich die Freiheitsrechte schützten, wurden ausgeschal​tet, nicht mehr einberufen und niedergehalten. Der Adel erhielt oft als Entschädigung soziale und wirtschaftliche Vorrechte. Damit gingen die positiven ständischen Freiheitsrechte in den meisten Ländern des europäischen Kontinents allmählich unter. Im dynastischen Absolutis​mus des 16.. bis 18. Jahrhunderts, einem großen Disziplinierungsprozeß auf allen Gebieten des öffentlichen Lebens erreichte das Streben nach innerer Machtfülle einen ersten Höhepunkt. Alle Gewalt wurde beim Herrscher, der das Gemeinwesen verkörperte, konzentriert und in ihm vereinheitlicht; er allein galt als Quelle des positiven Rechtes und der legitimen Gewalt; die Untertanen sollten zu unbedingtem Gehorsam verpflichtet werden. Über ihr Leben und Eigentum gebot der Staat als der alleinige Repräsentant des Gemeinwohls nach seinen Gesetzen unter Zurückdrängung der Privilegien und Freiheiten.

Auf diesem Hintergrunde eines gewaltigen Machtstrebens des modernen Staates sowie der politischen Unfreiheit des aufkommenden Bür​gertums müssen wir das Werden der Menschenrechte in den absolu​tistischen Teilen des Abendlandes sehen.

Politische Entwicklung in England

In England jedoch drang der monarchische Absolutismus nicht endgültig durch. Auch hier erleben wir mannigfache Versuche, eine mehr absolutistische Herrschaft aufzurichten. Unter anderen Voraussetzun​gen als auf dem Festland, begünstigt durch die geographische Lage und geschützt durch See und Flotte, konnten die alten Freiheitsrechte von der ständischen Versammlung, dem Londoner Parlament, gegen die Absichten der auf eine moderne Staatsbildung kontinentalen Ge​präges drängenden Dynastien behauptet werden. Mit einer gewissen Einseitigkeit hat die Geschichtsschreibung die gesamte Entwicklung Englands hinsichtlich der politischen Vorgeschichte der Menschen- und Grundrechte als eine große Einheit verfolgt, weil dort der Zusammenhang der neueren Grundrechte mit den positiv-rechtlichen Freiheiten der Ständezeit am deutlichsten in Erscheinung trat. Aber die Ge​schichte Englands kennt ebenfalls ihre Einbrüche und Umbrüche.

Als wichtigstes Dokument aus dem Mittelalter ragt die MAGNA CHARTA LIBERATUM (Großes Gesetz der Freiheiten) hervor, die zwar ebensowenig wie die erwähnten kontinentalen Freiheitsrechte einen Beginn gesetzlich verbriefter Menschenrechte darstellt aber in der englischen Verfassungsgeschichte als Grundlage der späteren Freiheiten gilt. Sie entstand 1215 in Abwehr von Übergriffen der Krone. Der englische König wurde von seinen Baronen gezwungen, ihnen gewisse Rechte zu verbriefen:

· Der Freie sollte nur nach dem Gesetz des Landes und dem gesetz​lichen Urteil von Standesgenossen verhaftet und verurteilt wer​den können;

· die Steuern durften nicht aus eigener königlicher Machtvollkom​menheit, sondern nur mit Zustimmung des Adels später auch der Vertreter der Grafschaften und Städte) erhoben werden;

· der König verpflichtete sich, diese Rechte zu achten und zu halten. Würde er sie verletzen, sollten besonders ernannte Barone die Untertanen zum Widerstand anführen.

Die politisch und wirtschaftlich führenden Schichten Englands haben im Laufe der Jahrhunderte dieses Rechtsgut gegen die mannigfachen Versuche der Herrscher, diese Fesseln ihrer Macht abzustreifen und die königliche Prärogative zu erweitern, immer wieder belebt und erneuert, Erst im 17. Jahrhundert kam es zu der spezifisch englischen Ausprägung einer freiheitlichen Verfassung. Als KONIG KARL 1. die Rechte des Parlaments beschränken und absolutistisch herrschen wollte, nahm die Volksvertretung 1628 die ,,PETITION OF RIGHTS" an, eine Erklärung zum Schutz der persönlichen und Eigentumsrechte, welche der König durch Verhaftung zweier ihm bei einer Zwangsanleihe Widerstand leistenden Unterhausmitglieder verletzt hatte. Unter maßgebender Einwirkung des Rechtsgelehrten EDWARD COKE (1552-1634) bekräf​tigte und erweiterte das Parlament Grundsätze der Magna Charta in neuzeitlichen Formen, die der König anerkannte. Jegliche Steuererhe​bung wurde nun an die Bewilligung der Volksvertretung gebunden. die Freiheit des Bürgers und die Unantastbarkeit seines Eigentums mußten vom König zugesichert werden, und im Falle der Verhaftung war ein schnelles richterliches Verfahren durchzuführen.

Die positiven Gesetze Englands verbürgten also die Freiheiten der englischen Untertanen, denen Kraft des Geburtsrechts (birthright) die Sicherheit von Eigentum und Person zustand. Der Kampf zwischen Kö​nig und Parlament erfüllte die Geschichte Englands im 17. Jahrhundert. KARL I. büßte seine absolutistischen Tendenzen 1649 auf dem Schafott. 30 Jahre später unterzeichnete KÖNIG KARL II. das Grundgesetz der HABEAS-CORPUS-AKTE, nach der niemand ohne schriftlichen Befehl ver​haftet werden durfte, der Verhaftete aber innerhalb einer Frist von 20 Tagen dem ordentlichen Richter vorzuführen war. Der Schutz vor willkürlicher Verhaftung war erreicht. Nachdem in der GLORREICHEN REVOLUTION von 1688 die STUARTS vertrieben waren, wurde im Fe​bruar 1689 die DECLARATION OF RIGHTS unterzeichnet, in der Grund​regeln des englischen innerstaatlichen Lebens festgelegt wurden. Die 13 Artikel der BILL OF RIGHTS vom Oktober 1689 bildeten eine Bestätigung aller bisher geltenden Rechte. Die Staatsgrundgesetze von 1679 und 1689 legten die politischen Grundfreiheiten des englischen Bürgers fest, schufen jedoch noch keine Rechte für jeden Menschen. Sie waren in ganz konkreten Situationen und aus ganz bestimmten politischen oder religiösen, sozialen oder wirtschaftlichen Anlassen erkämpft worden, die wir hier nicht näher betrachten, die aber in den betreffenden Dokumenten aufgeführt sind. Diese staatsrechtliche Entwicklung wirkte auf das absolutistische Europa zurück - wenn auch nicht unmitttelbar, so doch auf dem Wege über die in England während der Kämpfe des 17. Jahrhunderts weiter entwickelte naturrechtliche Staatsphilosophie.

Geistige Vorgeschichte

Allgemeine Charakterisierung des Naturrechtdenkens

Wie alle großen Gedankengebilde haben auch die Menschenrechte eine lange Vorgeschichte, ehe sie wirksam wurden. Viele geistige Mächte und Kräfte arbeiteten an ihrer Gestaltung, bis sie, gleichsam als die Zeit erfüllt war, in das allgemeine Bewußtsein traten. Als der Heidelberger Staatsrechtler Georg Jetlinek vor etwa 90 Jahren den bis dahin nicht genügend gewürdigten Einfluß der amerikanischen Einzelstaatsverfassungen  auf die Menschenrechtsdeklaration  der Französischen Revolution hervorhob, stellte er auch die Frage nach der Herkunft der Menschenrechte. Er glaubte, sie auf die Kämpfe pro​testantischer Gruppen um die religiöse Freiheit zurückführen und damit als unmittelbare Frucht der Reformation nachweisen zu können. Die durch diese These angeregte Forschung hat jene einseitige Auf​fassung verworfen und ein farbenreicheres Bild geschaffen.

Schon immer hatte man betont daß die Französische Revolution ihre stärksten Antriebe aus dem Denken des 18. Jahrhunderts empfangen habe. MONTESQUIEU und VOLTAIRE, ROUSSEAU und CONDORCET bereiteten den Boden vor. Daher das bekannte Wort: Die Revolution war schon gewonnen, ehe man sie begonnen hatte. Aber weder der Rückgriff auf die Philosophie der französischen oder europäischen Aufklärung noch der Blick auf die verschiedenen Gestalten und Ge​staltungen der Reformation reichen aus, die Entstehung der Menschen​rechtsideale zu erklären, sondern es bedarf dazu eines tieferen Schür​fens. Die letzten Wurzeln liegen in jener Geistesmacht, die beide - die religiösen wie die philosophischen Bewegungen - befruchtet hat: im antiken Naturrechtsdenken. In enger Verbindung von griechisch-römischer und christlicher Philosophie gab das Naturrecht eine Grundlage für das mittelalterliche und neuzeitliche Rechtsdenken und die Auffassung von politischer Herrschaft. In der frühen Neuzeit entwickelte es sich immer kräftiger und wurde in der philosophisch-ratio​nalistischen Gestalt zum grundlegenden Kulturfaktor der Aufklärungs​epoche, beherrschte die Rechts- und Staatswissenschaft des 17. und 18. Jahrhunderts und brachte in immer größerer Klarheit die Idee der Menschenrechte hervor. In dieser geistigen Formung - das sollte von großer Wichtigkeit werden - erhielt sie durch die bekannten Erklä​rungen Amerikas und Frankreichs staatsrechtliche Gestalt.

Wir versuchen zuerst, eine allgemeine Charakteristik des Naturrechts zu geben, da seine besonderen Ausprägungen in den einzelnen Zeitstufen grundlegende Unterschiede aufweisen.

Das positive kodifizierte Recht, das geltende Gesetz, das heute unser tägliches Leben bestimmt und regelt, ist von Menschen gesetzt und bleibt notwendigerweise unvollkommen, nur Stückwerk. Die Entwick​lung der politischen, sozialen, wirtschaftlichen Verhältnisse sowie die Veränderungen des Geisteslebens zwingen zu einer dauernden Neugestaltung der positiven Gesetze ohne je Gerechtigkeit zu erreichen. Das natürliche Recht hat eine andere Ebene. Seine Quelle ist für die religiöse Weltauffassung zuletzt Gott selbst, für den philosophischen Betrachter wird die Vernunft zur Richtschnur. Dieses Recht ist ewig, unabänderlich. Als verbindliche Norm steht es über dem positiven historischen Recht, das sich nach ihm richten muß. Alle aus dem Naturrecht abgeleiteten Rechte sind kraft ihres Ursprungs jeder irdischen Gewalt entzogen und unveräußerlich. Die Vertreter des natürlichen Rechts legen also ihrer Lehre nicht die historisch gegebene Rechtsord​nung zugrunde, sondern sie gehen auf die theologisch oder philoso​phisch bestimmte ,,Natur" des Rechts oder des Menschen zurück, so wie wir etwa, um den Begriff einer Sache zu klären, nach der Natur der Sache fragen.. Sie verstehen dabei unter dem Natürlichen - ent​gegen dem sonst üblichen Sprachgebrauch - eine natürliche Vernunft-gesetzlichkeit. Bildlich wird von einem Naturstand des Menschen ge​sprochen, einem Urzustand, in dem die mit Vernunft ausgestatteten, mit Verstandes- und Gemütskräften begabten Menschen vor ihrem gesellschaftlichen Zusammenschluß und vor der staatlich-politischen Ordnung leben. Die Grundsätze dieses Naturstandes gelten auch für jede spätere Verbindung der Menschen.

Naturrechtliches Denken im Altertum und Mittelalter

Den griechischen Rechts- und Staatsdenkern vor PLATO (427-347 v.Chr.) und seinem Schüler ARISTOTELES 

(384-322) danken wir die Aus​bildung der Lehre vom natürlichen Recht, das bei der einsetzenden kri​tischen Betrachtung des positiven Rechts zum Maßstab wurde. Die So​phisten vertraten die revolutionäre Lehre, daß das Recht der Natur höher und besser sei als die bestehenden Gesetze. Einer von ihnen, ALKIDAMOS, behauptete schon, daß Gott alle Menschen frei geschaf​fen und keinen zum Sklaven gemacht habe Er griff damit das allge​mein geltende Institut der Sklaverei an1 hinter dem die Ansicht stand, daß ein Mensch bedingungsloses Eigentum eines anderen Menschen sein könne, und bekannte sich zur allgemeinen menschlichen Freiheit.

PLATO dagegen, der die revolutionäre Naturrechtslehre bekämpfte, ging bei seiner Staatslehre nicht allein vom Menschen und seiner Ver​nunftnatur aus, sondern erhob Gott zum Maß aller Dinge. Für ihn sollte der Staat vornehmlich die Gerechtigkeit durchsetzen, d.h. jedem Teil das ihm Zukommende verschaffen und einen politischen Kosmos, die Einheit, gestalten. ARISTOTELES, ebenfalls noch Verteidiger der Sklaverei, betrachtete das natürliche Recht als Teil des positiven Rechtes. Beide großen Denker zeichnete aber eine tiefe Achtung vor der Würde des Menschen aus, wenn auch Aristoteles den Zweck des Staates aus der Entfaltung der menschlichen Persönlichkeit be​stimmte, so schuf doch erst die Lehre der GRIECHISCH-RÖMISCHEN STOA für die Entwicklung der Menschenrechte einen wichtigen Ansatzpunkt.

Ihr Menschenbild gründete auf dem Grundsatz der fundamentalen Gleichheit der Menschen. Alle Menschen sind vernunftbegabte Wesen. Würde und Wert, die allen Menschen zukommen, ergeben sich aus der gemeinsamen Teilhaberschaft am Reiche des Geistes. Daher sind vom ethischen Standpunkt aus alle Menschen gleich. Im Römischen Reiche verbreiteten namentlich die Staatsmänner CICERO (106-43 v. Chr.) und SENECA (gest. nach 65 n. Chr.) stoische Gedanken. Der Sklave EPIKTET (gest. um 138 n. Chr.) lehrte: Alle Menschen sind Brü​der, denn sie alle haben Gott zum Vater. Die römischen Stoiker waren von der Idee der Humanität und der sozialen Gerechtigkeit erfüllt. Sie leiteten mit ihrer Auffassung vom Menschen eine Wende in der Ge​schichte des ethisch-politischen Denkens ein. Eine Reihe von Kaisern des 2. Jahrhunderts, unter ihnen MARC AUREL (gest. 180), bekannte sich zur Stoa. Auch im Römischen Recht fanden sich später Niederschläge dieser Gleichheitsanschauung. Dennoch blieb dem antiken Staatsrecht der Gedanke fern, ursprüngliche Rechte des Menschen gegen den Staat oder die Aufhebung der Sklaverei auszusprechen.

Die antiken naturrechtlichen Prinzipien wurden um so bedeutungsvoll​er, als das Christentum bereits in den Anfängen seiner weltgeschichtlichen Laufbahn eine Verbindung mit ihnen einging, Die biblische Lehre von der Schöpfungsordnung Gottes und der Gottebenbildlich​keit des Menschen enthielt Anklänge an stoische Vorstellungen. Auch CHRISTUS verkündet die Gleichheit alles dessen, was Menschenant​litz trägt. Allerdings bezog sich die Gleichheit allein darauf, daß alle Menschen - als Sünder - vor Gott gleich sind. Aus dem Begriff der Gottebenbildlichkeit ergaben sich aber Freiheit und Gleichheit des Menschen in einem neuen, tieferen Sinn. Die durch Christus wiederer​langte Gotteskindschaft und Zugehörigkeit zum Volke Gottes verlieh dem Menschen eine Erwähltheit und Auszeichnung, die seine Würde unangreifbar machte. Jedoch hat die mittelalterliche Theologie diesen Ansatz zu unantastbaren Menschenrechten nicht weiter beachtet. PAULUS sprach auch von dem Rechte, das in unsere Herzen geschrieben sei. Die tiefgreifenden Unterschiede zwischen dem stoischen und christlichen Ansatz eines Naturrechts wurden oft verdeckt und damit zumindest eine formale Übernahme philosophischer Begriffe, namentl​ich ethischer, in das christliche Naturrecht erleichtert. AUGUSTIN (354-430), der bedeutendste Kirchenvater im ausgehenden Altertum, sprach dann den Gedanken aus, daß Gott keinem Menschen Gewalt über andere menschliche Seelen verliehen habe. Es würde eine uner​trägliche Anmaßung sein, sich eine solche Macht anzueignen. jede Seele sei ursprünglich frei und könne diese Freiheit nicht verlieren oder aufgeben.

Der für die katholische Rechts- und Staatsauffassung bis in die Gegen​wart wirksame Kirchenlehrer THOMAS VON AQUIN (1225~1274> hat die naturrechtliche Überlieferung im Zechen des Aristotelismus für den Aufbau seiner Sozialehre aufgenommen. Er strebte eine Verbindung von göttlicher Autorität des Staates mit gewissen Rechten der Men​schen innerhalb einer christlichen Ordnung an. Die thomistische Natur​rechtslehre erneuerte den antiken Vernunftbegriff. Sie verankerte das Naturrecht in der natürlichen Vernunft, denn die menschliche Ratio hat Teil am ewigen Gesetz Gottes. Gegen die Allmacht staatlicher Gewalten, gegen Unrecht und Tyrannis gibt es ein Recht auf Gehor​samsverweigerung. Die Vorstellungen von der beschränkten Monar​chie lebten in der politischen Lehre des späten Mittelalters weiter und gewannen neuen Auftrieb in den konziliaren Theorien des 15. Jahr​hunderts, die von einem Konzil die Reform des Papsttums und der Kirche erwarteten. Kirchliche Reformparteien, mit ihnen der deutsche Kardinal NICOLAUS VON CUES (1400-1464), gingen in ihrem Kampf gegen die päpstliche Allgewalt von dem Satz aus, daß alle Menschen von Natur frei sind; sie wollten den Papst wie jeden Herrscher an die Zustimmung der Regierten, hier des Konzils, binden. Aber im po​litisch-sozialen Bereich blieb der entscheidende Unterschied zwischen freien und unfreien Menschen erhalten. Auch in dem christlichen Na​turrecht des Thomas von Aquin erschien die Sklaverei als gerechtfertigt.

Die Reformation

In dem Prozeß der geistigen Vorbereitung der Menschenrechte nimmt die Reformation eine bis in unsere Tage umstrittene Stellung ein. Von der einseitigen direkten Zurückführung der Menschenrechte auf refor​matorisches Geistesgut bis zur vollkommenen Leugnung einer Verbindung sind alle Meinungen vertreten worden. Gewiß bleibt aber die Tatsache, daß der PROTESTANTISMUS, besonders der um seine Exi​stenz kämpfende CALVINISMUS, in seiner historischen Entwicklung nicht wenig zur Ausprägung und Verbreitung der Idee von Menschenrechten beigetragen hat.

MARTIN LUTHER (1483-1546) stellte mit seiner Lehre vom Priestertum aller Gläubigen den einzelnen Menschen in eine unvermittelte Verantwortung vor Gott. So erhielt die Einzelpersönlichkeit eine gewisse Selbständigkeit und Selbstverantwortlichkeit, die auch gegenüber der Obrigkeit in religiösen Fragen in Erscheinung treten mußte. 

Die spätmittelalterlich-naturrechtlichen Lehren von angeborenen Rechten des Menschen vertrat Luther nicht; gegen die Herleitung der Forderung von bürgerlicher Gleichheit und Freiheit aus den drei christlichen Grundrechten der Mitglieder des Reiches Christi: Brüderlichkeit, Gleich​heit, Freiheit, wandte er sich eindeutig. Seine dahinter stehende scharfe Trennung der zwei Reiche oder Regimenter, des geistlichen Reiches des Glaubens und des weltlichen der Vernunft und der Sünde, schloß eine Lehre von der Zweiheit des Rechts, vom göttlichen Naturgesetz und vom weltlichen Naturrecht ein. Das letztere gilt in der politia für die äußere Ordnung, kraft des Naturrechts ist der Untertan der Obrigkeit Gehorsam schuldig. Die positiven Gesetze sind oder sollen vom Naturrecht bestimmt sein. Doch gab der Reformator trotz aller kritischen Einstellung dem politischen Regiment, der Obrigkeit, die Weihe eines auch für die christliche Lebensführung notwendigen Organs. Nur sobald de Obrigkeit über die Seelen regieren will, ist Widerstand geboten, allerdings nur mit Bitten und Eingaben, also in leidendem Gehorsam bis zur Aufopferung des Lebens.

JEAN CALVIN (1509-1564) ging über Luthers Anschauungen hinaus. Er betonte die Pflicht sich jedem ungerechten Handeln einer Regie​rung zu widersetzen. Der Genfer Reformator beauftragte hierzu je​doch die Ständevertretungen und knüpfte damit an die bestehenden Einrichtungen seiner Zeit an. Calvin begriff das Verhältnis zwischen Obrigkeit und Untertanen als eine gegenseitige Verpflichtung zwi​schen beiden, als mutua obligatio zwischen Haupt und Gliedern der politischen Gemeinschaft mit wechselseitigen Rechten und Pflichten.

Der Herrscher, der das Wohl des Volkes fördern soll, hat auch die Pflicht, die persönlichen Freiheitsrechte zu schützen. Die Rechte auf Leben und auf Eigentum sind Naturrechte. Sie werden geschützt durch das Widerstandsrecht. Diese Lehre wurde für den Calvinisrnus, der im Kampf gegen die altgläubigen Obrigkeiten in Frankreich und anderen Ländern stand, zu einer nicht zu unterschätzenden Quelle ständiger politischer Tatkraft. Aus der Übernahme weiterer naturrechtlicher Ge​dankengänge im letzten Viertel des 16. Jahrhunderts zogen die calvi​nistischen Anhänger eine Verstärkung für ihr religiöses Ringen, das sich mit dem Kampf um die alten ständischen Rechte aufs innigste ver​wob. In den vom Calvinismus bestimmten oder beeinflußten Ländern wie den Niederlanden und England wurde der Sieg des Absolutismus verhindert. Erst mit der Einbeziehung der religiösen Kräfte, die diesen Kampf zeitweise allein trugen, wird das oben skizzierte Bild der po​litischen Geschichte vollständig.

Die neuzeitliche Idee der Menschenrechte 

Entwicklung der Naturrechtslehre

Der Niedergang des dualistischen Ständestaates und das Streben der fürstlichen Gewalt nach unbeschränkter, von ständischer Mitwirkung freier Macht, das Emporkommen des modernen, auf den fürstlichen Verwaltungsapparat und das fürstliche Heerwesen gestützten Staates und schließlich jene die innere wie äußere Souveränität der monarchistischen Gewalt betonenden politischen Lehren führten dazu, gegen diesen Machtzuwachs der Obrigkeit die Freiheiten des Menschen auf dem Boden des Naturrechts neu zu begründen.

Die SPÄTSCHOLASTIK in Italien und Spanien - hier besonders die SCHULE VON SALAMANCA, FRANCISCO DE VITORIA(1492-1546), DOMINGO DE SOTO (1494-1560) wie auch FERNANDO VASQUEZ (1512-1569) - hat in Auseinandersetzung mit der absolutistischen Politik KARLS V. und PKILIPPS II. die naturrechtlichen Lehren von der begrenzten Herrschergewalt und von der Staatsgründung durch Ver​trag vertreten und alle politische Macht vom Volke abgeleitet. Im Kampf gegen die Ausschreitungen des spanischen Kolonialismus holte sich Vitoria die Argumente zur Verteidigung des Prinzips der Gleich​heit von Spaniern und Eingeborenen der Kolonien aus der stoi​schen (und christlichen) Lehre von der wesenhaften Gleichheit der Menschen und der natürlichen Einheit des Menschengeschlechts. So verkündete er den Grundsatz der Universalität des Naturrechts: ,,Der Unglaube hebt weder das Naturrecht noch das menschliche Recht auf; das Eigentum aber gehört zum Naturrecht oder zum menschlichen Recht. Also kann es durch Unglauben nicht verlorengehen."

Der antike Stoizismus mit seiner Betonung der rationalen Natur des Menschen und seiner Pflichtenlehre wurde durch den europäischen Humanismus und besonders durch den Späthumanismus der Nieder​lande wiederbelebt. Der Calvinismus auf englischem Boden erleichterte die Begründung der fundamentalen Rechte des Menschen. Die neuzeit​liche  Entwicklung  revolutionär-naturrechtlicher  Gedanken  wurde gerade von Calvinisten gefördert. Die französischen MONARCHO​MACHEN (Monarchenbekämpfer), der Deutsche JOHANNES ALTHUSIUS, der Holländer HUGO GROTIUS; die Engländer JOHN MILTON und JOHN LOCKE, deren Lehren die großen Stationen auf dem naturrechtlichen Weg der Idee der Menschenrechte im 16. und 17. Jahr​hundert bildeten, sie alle stammten aus dem calvinistischen Lager. Die erste gesetzliche Anerkennung der vorstaatlichen Rechte fand in Nordamerika statt auf einem Boden, der von religiösen und säkulari​sierten Gedanken des Puritanismus durchtränkt war. Im Laufe der Zeit wurde das Ideengut in vierfacher Richtung verän- 
dert und erweitert:

1) Der christliche Ausgangspunkt der Rechte trat mehr und mehr zurück. Das Naturrecht entchristlichte sich im Zuge der allgemeinen Ent​theologisierung der europäischen Kultur, bis es in der französischen Aufklärung geradezu eine antichristliche und religionsfeindliche Prä​gung erhielt.

2) Mit der zunehmenden Verweltlichung gründete sich die Naturrechtslehre vornehmlich auf die menschliche Vernunft und ihre sittliche Autonomie Die Menschenrechte wurden allein aus der Ratio und aus dem Wesen des mit Vernunft begabten Menschen abgeleitet.

3) Das Naturrecht wandte sich dem Wohl und Wehe des isolierten Individuums zu. Der von der Renaissance entdeckte Einzelne, die in der Reformation neu bewertete EinzeIpersönlichkeit wurde verabso​lutiert. Dem Staat stellte man die Aufgabe, das Glück der Einzelnen zu gewährleisten und zu fördern.

4) Die mit der erstrebten Freiheit vom übermächtigen Staat gegebenen politischen Anschauungen bildeten sich immer stärker aus. Die Ver​wirklichung demokratischer und konstitutioneller Vorstellungen, ins​besondere die Mitbestimmung  der Staatsbürger an der Gesetzgebung, Regierung und Verwaltung wurden zu einer untrennbaren Voraus​setzung von Grundrechten.

Die hier in Erscheinung tretenden allgemeinen Strömungen der Neu​zeit der Enttheologisierungs- und Säkularisationsprozeß, die Bewe​gung des Rationalismus des 17. und 18 Jahrhunderts, der moderne Individualismus und der politische Liberalismus, fanden in der Idee der Menschenrechte Ausdruck. Die Losung der Französischen Revolution „FREIHEIT, GLEICHHEIT, BRÜDERLICHKEIT" erhielt eine fast religiöse Weihe. Das Menschenbild wandelte sich von einer christlichen zu der durch die Aufklärungsphilosophie bestimmten Vorstellung. Die calvinistische Staatstheorie in Frankreich hat in der 2. Hälfte des 16. Jahrhunderts den Kampf um eine freie religiöse Existenz gegen die Macht des katholischen Königtums aufgenommen. Die antike und spät​mittelalterliche Lehre vom Staatsvertrag, der Gründung des Staates durch einen Vertrag, wurde aufgegriffen, die biblisch-alttestamentliche Lehre vom doppelten Bunde dem Bunde Gottes mit den Menschen und dem Bunde des Königs mit dem Volk, gab der Vertragstheorie die Legitimation religiösen Ursprungs. Diese Auffassung hat sich zu einem Kernpunkt der naturrechtlichen Staatslehre und zu einem Aus​gangspunkt für die Menschenrechtsidee entwickelt. Der Gedanke des religiösen wie des politischen Covenant des Bundes, beherrschte das Denken des englischen Calvinismus und wurde auch zu einem be​stimmenden Faktor im amerikanischen Geistesleben. Die großen Naturrechtslehrer der Neuzeit knöpften an diese Vorstellungen an. Wir wollen diese Theorie kurz erläutern:

In der Lehre vom staatsgründenden Vertrag unterscheidet man zwei Verträge:

1. Das ursprünglich freie und unabhängige Volk schließt mit dem Herrscher einen „Vertrag“ ab, in welchem es ihm unter Vorbehalt gewisser Rechte die Gewalt zur Aufrechterhaltung von Ruhe und Ord​nung überträgt. Es ist der Herrschaftsvertrag, in dem sich Herrscher und Beherrschte wechselseitig verpflichten, wie es die vertraglichen Abmachungen im dualistischen Ständestaat zeigten

2. Dem Herrschaftsvertrage kann eine Vereinbarung zum Zusammenschluß der Menschen, der Gesellschaftsvertrag, vorausgehen.  Denn im Urzustand oder, wo die Naturrechtler sagen, im Naturzustand leben alle Menschen nebeneinander frei und sind gleich. Sie schließen untereinander den Gesellschaftsvertrag ab, um sich diese angebo​renen Rechte der Gleichheit und Freiheit zu wahren. Die Menschen geben also ihre ursprünglichen Rechte nicht auf, sie behalten sie unter allen Umständen.

Die mehr oder weniger konkrete Vorstellung eines Naturzustandes gab nunmehr die philosophisch-staatstheoretische Grundlage für die angeborenen Rechte ab und verlieh diesen eine große Standfestigkeit und Unangreiffbarkeit. Denn so wurde ihr vorstaatlicher, ja vorgesell​schaftlicher Charakter festgelegt, der allen politischen Ansprüchen entzogen bleiben mußte. Aus diesem Naturzustand heraus trat das Gebot der Freiheit als des heiligsten aller Rechte, weil mit der Natur des Menschen von seiner Geburt an verbunden, mit einer ursprüng​lich-naturhaften Gewalt an jeden Menschen heran. Er konnte sich ihm nicht entziehen. Der Glanz eines goldenen Zeitalters, eines säkularisierten Paradieses lag über dem Gedanken der natürlichen Freiheit und Gleichheit des Menschen, auf der Vorstellung seiner ursprünglich guten und harmonischen Natur, Und noch lange, nachdem der Baum der Menschenrechte über das schützende Gehege der Vertragslehre bereits hinausgewachsen war, strömten ihm aus jenem Mutterboden Kräfte zu, die einen wesentlichen Teil der ethischen und logischen Unerbittlichkeit der neuen Idee ausmachten

Die französischen MONARCHOMACHEN legten den Nachdruck auf den Herrschaftsvertrag, durch den sich das Volk zum bedingten Ge​horsam gegen den Herrscher verpflichtet, soweit dieser nach den Grundsätzen des natürlichen und historischen Rechts regiert. JOHAN​NES ALTHUSIUS (1557-1638) machte den wichtigen Schritt zum Ge​sellschaftsvertrag. Er war strenger Calvinist, Rechtslehrer an der refor​mierten Hochschule Herborn in der Grafschaft Nassau, dann Syndikus der Stadt Emden. Bei seiner Theorie vom Gesellschaftsvertrag ging er vom Menschen im Naturzustand aus. Durch einen Stufenbau der durch Vertrag jeweils sich zusammenschließenden Gemeinschaften wie Familie, Gemeinde, Provinz ließ er den Staat entstehen. Die Lehre von der ursprünglichen Freiheit und Gleichheit des Individuums im Natur​zustand, das durch freien Willen sich zur gesellschaftlichen Vereini​gung entschließt, enthielt die Konsequenz der angeborenen, für den Staat unantastbaren Rechte. Um die Ausgestaltung dieser Rechte ent​brannte nun der Kampf; das Ringen um Aufbau und Ordnung der Menschenrechte wurde zu einem wesentlichen Inhalt des revolutio​nären Naturrechts. Den sozialen Hintergrund dieser geistesgeschichtlichen Auseinandersetzungen bildete das Aufstreben des besitzenden Bürgertums, das den Schutz seiner Interessen gegenüber dem Staat forderte, unter denen die Unverletzbarkeit der persönlichen Freiheit und des Eigentums wiederum obenan standen.

Der um eine Generation jüngere Zeitgenosse des Althusius, HUGO GROTIUS (l583-1645), eine von christlichem und humanistischem Geiste geprägte Persönlichkeit, löste den engen Zusammenhang des Natur​rechts mit dem strengen Calvinismus. Seine Schöpfung eines Systems des Natur- und Völkerrechts umschloß eine Weiterbildung der Lehre von den natürlichen Rechten. Diese sind ihrem Wesen nach unent​ziehbar, weil sie unlöslich mit dem Wesen des Menschen und seiner Natur verbunden sind. Im Staatsvertrag gebe der Mensch nun seine angestammte Freiheit zum größten Teil auf, um in den Genuß des Rechts (der staatlichen Gesetze) und der allgemeinen Wohlfahrt, die die Zwecke des Staates sind, zu gelangen. Aus den natürlichen Rechten werden so die geordneten bürgerlichen Rechte. Grotius schirmte vom Staat jedoch eine begrenzte bürgerliche Freiheit ab. Das Eigentum war unter allen Umständen zu wahren, es galt geradezu als durch einen Weltvertrag geschützt. Denn es war ,,eingeführt, um die Gleichheit in dem Sinne zu wahren, daß jeder das Seine habe". Der hollän​dische Humanist enthüllte den ganzen Reichtum des Naturrechts in seinen vielgelesenen Werken; mit seinen Vorstellungen vom Recht der ganzen Menschheit und jedes einzelnen Menschen im Völkerrecht hat er das Bewußtsein der Freiheiten geradezu neu begründet.

Die klassische Ausprägung der Idee der Menschenrechte

Wenn LUTHER nach strikt ablehnte, eine Brücke von der religiös verstandenen Freiheit eines Christenmenschen zur politischen Freiheit zu schlagen, so sollte dieser Brückenschlag in der englischen purita​nischen Revolution nach 1640 erfolgen. Die radikalen Puritaner stütz​ten sich auch auf das Naturrecht um bei der Debatte über die Wahl der Parlamentsmitglieder das gleiche Wahlrecht aller aus der natür​lichen Gleichheit der Menschen zu folgern. Einige der unterdrückten Sekten forderten Toleranz und religiöse Freiheit im neuen Staate.

Unter den Verteidigern der Freiheiten ragte der Lateinsekretär CROMMWELLS, der von den Zielen des Humanismus und des Puritanismus in gleicher Weise erfüllte Dichter JOHN MILTON (1608-1674) hervor. Er darf gemeinsam mit John Locke als der eigentliche Begründer der spe​zifischen Idee der Menschenrechte gelten. In ihm begegneten sich die oftmals weit auseinanderstrebenden Strömungen seiner erregten Zeit, er wurde gleichsam zum Repräsentanten der vorwärtsdrängenden Geister einer ganzen Epoche in seinem Streben, das Gemeinwesen auf einer festen freiheitlich-religiösen Grundlage zu erneuern. In zahlreichen Schriften kämpfte er für das Recht der Religionsfreiheit wie der Gewissensfreiheit, die er einmal als das Mutterrecht aller übrigen Freiheiten erklärte. Er führte jedoch auch die religiöse Freiheit auf die bürgerliche zurück, wie es bereits in den politischen Diskussionen der 40er Jahre des 17. Jahrhunderts geschah. Milton proklamierte das Recht der freien Selbstbestimmung des Menschen in allen Dingen. Zweck des „beschränkten Vertrages" wurde für ihn der Schutz der Einzelrechte der Menschen und das Wohl der Gesamtheit. Der Staat wird durch das Recht beschränkt, das über ihm steht. Milton ver​kündete schon spezielle Grundrechte: Neben dem allgemeinen Recht der Freiheit das Recht des Eigentums und seiner freien Nutzung, das der Gewissens- und Religionsfreiheit und nicht zuletzt der Rede, besonders aber der Pressefreiheit. Angesichts dieses von ihm selbst als Bollwerk der Freiheiten verteidigten Grundrechts öffentlicher Mei​nung schrieb Milton jenen vielzitierten Satz nieder:

„Wer einen Menschen tötet, der tötet ein vernünftiges Wesen, ein Ebenbild Gottes. Derjenige aber, der ein gutes Buch vernichtet, tötet die Vernunft selbst“

Man kann bei Milton gewisse Anfänge zu einem rationalistischen Naturrecht auf englischem Boden finden. In der Zeit der ersten englischen Revolution offenbarte sich auch das  Janushaupt des modernen Naturrechts mit seinem zweifachen Gesicht, von dem bereits im scholastischen Naturrecht des Mittelalters eine Seite dem Kaiser in der Verteidigung seiner Weltherrschaft, die andere Seite dem Papst bei der Begründung seiner weltlichen Herrschafts​ansprüche zugewandt war. Denn der Zeitgenosse Miltons, THOMAS HOBBES (1588-1679), benutzte die naturrechtliche Vertragstheorie zur Rechtfertigung des absolutistischen Staates. Er erkannte nur einen Ver​trag an, nämlich die Verpflichtung eines jeden mit jedem zur Unter​werfung unter den Herrscher, ohne daß dem Bürger natürliche Rechte erhalten bleiben. Der Vorbehalt eines Rechtes zur Selbstverteidigung gegen Gewalt war gegenstandslos, da der Herrscher (Souverän) allein die Gesetze bestimmte. Das Prinzip der Selbsterhaltung blieb einziges und oberstes Gesetz im Naturzustand wie in der absolutistischen Staatsordnung. Bedeutsam wurde allgemein, daß Hobbes stärker als irgendein Denker vor ihm den Einzelnen isoliert betrachtete und damit das bisherige soziale Denken in Familie und Gemeinde, die ständige Zuordnung des Menschen in die Gemeinschaft, aufgab. Durch eine neue moralphilosophische Grundlegung löste er ferner den durch den stoischen Humanismus bewirkten engen Zusammenhang von Rechten und Pflichten weitgehend. Mit beiden Gedanken hat gerade der Abso​lutist Hobbes eigenartigerweise die Auffassung von den Menschen​rechten als dem Individuum zustehenden Rechten ohne Pflichten be​günstigt.

Der zu jener Zeit in Holland lebende Philosoph BARUCH SPINOZA (1632-1677) folgte zwar im wesentlichen der absolutistischen Staatslehre von Hobbes, er durchbrach jedoch das Prinzip der Allmacht des Staates durch die Forderung nach Geistesfreiheit. Ihre berühmt ge​wordene Verteidigung brachte alle nur möglichen Beweise: Niemand könne seine Fähigkeit, frei zu denken und über alles zu urteilen, aufgeben. Das seien Rechte des Einzelnen, die keiner, auch wenn er wollte, abtreten oder auf einen anderen übertragen könne.

Das humanistisch-puritanische freiheitliche Denken hat schließlich John Locke (1632-1704) aufgenommen und, die radikalen Schärfen der Kämpfernatur Miltons glättend, zum Besitz des freiheitlichen Bürgertums gemacht. In der zweiten englischen Revolution, fast

gleichzeitig mit der Bill of Rights von 1689, veröffentlichte Locke seine  schon  vorher  konzipierten  „ABHANDLUNGEN  UBER DIE REGIERUNG“. In ihnen gab er der Idee der fundamen​talen Rechte die Form, die seitdem als die klassische gilt, Leben, Frei​heit, Eigentum sind angeborene Grundrechte der im Naturzustand gleichen Individuen. Die Menschen vereinigen sich allein, um ihre vorstaatlichen subektiven Rechte besser schützen und sichern zu können. Dies kann nur gelingen in einem Staate mit beschränkter Gewalt unter Trennung der gesetzgebenden von der vollziehenden Gewalt sowie bei einer Obrigkeit die ganz von dem altenglischen Gedanken des Trust, einer Treuhänderschaft des Volkes für das Volk, erfüllt ist. Die drei großen Freiheiten, die die Naturrechtsphilosophie fest begründet hatte, wurden in jenem Gesetz von 1689 als staat​liches Recht ausgesprochen. Die Begegnung von positivem und natür​lichem Recht war für die angelsächsische Entwicklung bezeichnend und entscheidend.

Zur gleichen Zeit wurde auf dem europäischen Festland mit der naturrechtlichen Staatsauffassung die Lehre von den Menschenrechten direkt oder indirekt weiterentwickelt. Gerade deutsche Rechtsdenker wie SAMUEL PUFENDORF (1632-1694), erster Inhaber des ersten deutschen Lehrstuhls für Naturrecht (Heidelberg 1661), am Schluß seines Lebens in Berlin als offizieller preußischer Historiker tätig, und sein Schüler CHRISTIAN THOMASIUS (1655-1728), der geistige Stifter der preußi​schen Universität Halle, hielten allerdings stärker an der stoischen Tradition und ihrer Pflichtenlehre fest. Man darf vielleicht überhaupt für diese deutsche Richtung im Gegensatz zur Entwicklung der englischen und französischen sagen, daß sie die Grundsätze des Naturrechts (jus naturale) mehr im Sinne sozialer Pflichten (officia) als im Sinne indivi​dualistischer Freiheiten (libertates) verstanden und interpretiert hat. Als Pufendorf noch einmal Werden und Sinn des höchsten menschlichen Verbandes, des Staates, betrachtete, da konnte er sich die Entstehung der souveränen Gewalt nur durch “freiwillige Unterwerfung und Einverständnis der Bürger“ vorstellen, während er die Aufgabe des absolutistischen Staates in der ,,Sicherheit der Untertanen durch Schutz der Naturgesetze" sah. Wenn Pufendorf auch keine speziellen Grundrechte aufstellte, sondern sie vielmehr als Gemeinschaftspflich​ten abhandelte, so hat er doch mit dem naturrechtlichen Hintergrund seiner Gesellschafts- und Staatslehre u.a. über den amerikanischen Theologen JOHN WISE die amerikanische Erklärung der Menschen​rechte mit vorbereitet. An der führenden deutschen Universität Halle entwickelten Thomasius und CHRISTIAN WOLF (1679-1754) gleich​sam ein ,,preußisches Naturrecht“. Wolf war der große Systematiker, der in seinen vielbändigen Wälzern, u.a. in dem Standardwerk „Jus naturae" 1740-48, ganz auf die allgemeine und unveränderliche Natur des Menschen zurück lenkte und aus der schon von LEIBNIZ (1646-1716) betonten ersten Pflicht des Menschen zu seiner Vervoll​kommnung eine Vielzahl von Pflichten ableitete. Da das Recht auf etwas die Verpflichtung eines anderen voraussetzt, entstand die erste umfassende Enzyklopädie der Menschenrechte. Wolf machte mit seiner Unterscheidung von erworbenem, zufälligem Recht und von angeborenem, notwendigem Recht, das weder durch eigenen Ver​zicht, noch durch staatliches Gesetz dem Menschen wirksam entzogen werden kann, den Weg frei, der zu den offiziellen ,,Erklärungen der Menschenrechte“ führte. Er arbeitete den Begriff ihrer Unveräußer​lichkeit heraus, seinem starken Einfluß war die Anführung von Men​schenrechten in dem umfassenden preußischen Gesetzgebungswerk, einer Staats- und Rechtsordnung des aufgeklärten Absolutismus, die als ,,ALLGEMEINES LANDRECHT" 1794 in Kraft trat, zuzuschreiben. Wie vorher Pufendorf eine internationale Verbreitung gewonnen hatte, so wirkte auch Wolf weit über Deutschland hinaus. Durch die ,,Commen​taries on the Laws of England" (1765-68) des englischen Juristen WILIIAM BLACKSTONE, in denen sich neben Lockes auch Wolfs Ein​fluß zeigte, gewann dieses System auch für die amerikanische Erklä​rung der Menschenrechte Bedeutung.

Damit stehen wir beim bekanntesten Abschnitt der Ideengeschichte der Menschenrechte, der in die großen Kodifikationen von 1776 und 1789 mündet. Die französische Philosophie des 18. Jahrhunderts brachte also keineswegs den Gedanken der natürlichen Rechte hervor. Sie hat ihn jedoch mit einer Leidenschaftlichkeit ohnegleichen vertreten und politisch einseitig radikalisiert. Ihr Gedankengebäude ruhte auf dem aufklärerischen Menschenbild.

Der hervorragendste Wortführer der französischen Aufklärung, VOL​TAIRE (1694-1778) gab auf die Frage: Was heißt denn frei sein? die stolze und wegweisende Antwort: ,,Es heißt, die Rechte des Menschen kennen, denn kennt man sie einmal, so verteidigt man sie von selbst“. Freiheit des Denkens und der Lehre waren seine besonderen For​derungen im Kampf gegen die bevormundende Kirche

Der dem Beamtenadel entstammende MONTESQUIEU (1689-1755) versuchte in seinem ,,Geist der Gesetze" 1748 durch die berühmte Lehre von der Teilung der drei Gewalten, die noch heute in einem Gleichgewichtssystem von Gesetzgebung, Staatsverwaltung und un​abhängiger Rechtsprechung für die freiheitliche Organisation der Staaten bedeutungsvoll ist, politische Freiheit bei einer gemäßigten Staatsführung zu schaffen. Nur in dem Staat ist die ,,Freiheit" gesi​chert, in dem die eine Gewalt die andere zu hemmen vermag. Mit Montesquieu begann in der Schilderung des Konfliktes zwischen Staatspflichten und Menschenpflicht eine neue Entwicklung: „Alle be​sonderen Pflichten stehen zurück, wenn man sie nicht ohne Erfüllung der Pflichten, die man als Mensch hat, erfüllen kann. Darf man an das Wohl des Vaterlandes denken, wenn es um das Wohl der Menschheit geht? Nein!  Die Pflicht, die man als Bürger erfüllt, ist Verbrechen, läßt sie uns die Pflicht vergessen, die man als Mensch hat. Der glühendste Apostel der Freiheit JEAN JACQUES ROUSSEAU (1712-1778), hat am stärksten dem Geist der Revolution vorgearbeitet. Aber er widerstritt der Anerkennung der Menschenrechte dennoch am stärksten, weil er in seinem ,,Gesellschaftsvertrag“  die totale Über​gabe, ,,l'alienation totale", eines jeden Teilhabers mit allen seinen Rechten an die ganze Gemeinschaft vollzog. Der Mensch verliere seine ,,natürliche" Freiheit, um die ,,bürgerliche“ zu gewinnen. Rous​seaus Gedanken einer kollektiven Freiheit wurden somit zu einer Wurzel des Totalitarismus, in dem der Mensch nur Wert als Glied des Kollektivs hat.

Die staatsrechtliche Anerkennung

Die amerikanischen Erklärungen von l776

Durch besondere politische Umstände kam es gerade auf dem kolo​nialen Boden Neuenglands zu der ersten Erklärung der Menschen​rechte, obwohl ihre Idee die europäischen Völker immer wieder be​schäftigt hatte. Keine Weltbeglückungsabsichten, sondern sehr reale Erfordernisse lagen diesem Schritt zugrunde. Die amerikanischen Kolo​nisten standen in einer verfassungsrechtlichen Auseinandersetzung mit dem Mutterland. Aus der Ablehnung der Besteuerung ohne ent​sprechende Repräsentation im Londoner Parlament entwickelte sich eine allgemeine Selbstbestimmungs- und politische Freiheitsbewegung. Die Aufständischen rechtfertigten sich unter einem höheren morali​schen Aspekt durch Aufstellung von Grundsätzen, die das natürliche Fundament jeder gerechten Staats- und Gesellschaftsordnung dar​stellen sollten und konnten. In dem harten und erbitterten Ringen, das schließlich zur Unabhängigkeitserklärung führte, hatten die Vertreter der englischen Regierung die positiven altenglischen Freiheiten ver​letzt. Daher versuchten die amerikanischen Siedler den Umkreis der Grundrechte erneut festzulegen. Sie wurden ihnen zu geheiligten Zielen der eigenen Lebens- und Staatsordnung.

Die allgemeinen Lebensbedingungen, wie das von der puritanischen Theologie bestimmte Denken boten die besten Voraussetzungen. In den englischen Kolonien des 17. und 18. Jahrhunderts wurden die theoretischen natürlichen Rechte geradezu als wirkliche Rechte und Pflichten empfunden. Der Kampf eines jeden mit der Wildnis, in der man ohne den Schutz des Staates, jedoch auch frei von seiner despo​tischen Bevormundung in einem vorstaatlichen Zustand lebte, stellte ein unmittelbares Verhältnis zu der Theorie des ursprünglichen Daseins her. Der Urzustand wurde hier täglich erlebt, während die Kluft zwischen dem bestehenden positiven und dem geforderten natürlichen Recht in Europa sich nur vergrößert hatte. Auf dem Kontinent war der monarchische Absolutismus, in England der parlamentarische Absolutismus seit 1688 durchgesetzt. Beide versuchten, die politische Ge​walt -  hier des Fürsten, dort der Volksvertretung - zu vergrößern. So konnte zwischen dem Mutterland und den Kolonien im 18. Jahr​hundert ein erlebnisbedingter Unterschied in der Bewertung des Na​turrechts entstehen. Die führenden Geister der englischen Kolonisten, ob Puritaner oder  nicht, pflegten die Lehre von den natürlichen Rech​ten wie die Vertragstheorien, sie kannten die moderne, aber auch die klassische Literatur.

Die meisten Pflanzer waren einstmals aus religiösen Gründen ausge​wandert und Anhänger jener großen Bewegung des PURITANISMUS. Sie suchten zwar nur für sich kirchliche Freiheit und Toleranz für das eigene Bekenntnis. Jedoch gelang es einem ihrer Prediger, ROGER WILIAMS, bereits 1647, in Rhode Island die Religionsfreiheit für alle christlichen Bekenntnisse staatsrechtlich zu verankern. Der Gedanke des covenant, des Bundes zwischen Gott und Menschen oder zwischen Herrscher und Volk, war in der amerikanischen Theologie immer lebendig geblieben Fr bildete die Grundlage für die Pflanzerverträge, wie den MAYFLOWER-VERTRAG VON 1620. Es bedurfte nur eines Anstoßes, diese puritanische Grundanschauung aus der kirchlichen in die politische und soziale Wirklichkeit zu übertragen.

Nachdem 1764 in Boston die berühmte Schrift von JAMES OTIS (1725 bis 1783), einem Vorkämpfer neuenglischer Unabhängigkeit, über die Rechte der Kolonisten erschienen war, setzte man die Forderungen des britischen Amerika mit den ewigen Gesetzen der Freiheit gleich. Unter dem Druck der wirtschaftlichen und politischen Maßnahmen Englands wurde bereits 1772 von den Bostoner Bürgern eine Erklärung der Menschenrechte angenommen. Zwei Jahre später beschloß der erste Kongreß zu Philadelphia eine Deklaration, ,,wonach die Ein​wohner der nordamerikanischen Kolonien Rechte haben, die ihnen zustehen nach dem unveränderlichen Recht der Natur, den Prinzipien der Verfassung Englands und ihren eigenen Verfassungen". 1776 erfolgten die gesetzlichen „Erklärungen der Rechte“ durch die Einzel​staaten, allen voran in der ,,VIRGINIA BILL OF RIGHTS“ VOM  2. JUNI 1776. In dieser wurden in 16 Artikeln die Einzelrechte aufgezählt. Neben die Rechte auf Leben, Freiheit, Eigentum wurden gestellt: Versammlungsfreiheit, Pressefreiheit, Freizügigkeit (Auswanderung), Petitions​recht, Anspruch auf Rechtsschutz. Die Verkündung der staatspolitischen Rechte des Bürgers enthielt eine Beschreibung der auf der Grundlage der Volkssouveränität und der Gewaltentrennung zu errichtenden zukünftigen Staatsordnung mit eingeschränktem Wahlrecht. Erst in einem nach heftigem Kampf zum Schluß eingefügten Artikel wurde auch die Religionsfreiheit aufgenommen.

Im ganzen gesehen schienen diese Verfassungen nur konservative Ele​mente des englischen Staatsrechtes zu enthalten oder weiterzubilden. Aber ihre Begründung bot nun die naturrechtliche Theorie. Damit wurden die positiven Freiheiten zu Menschenrechten, die nicht erst vom Staate gewährt werden, vielmehr, wie es heißt, ,,die Basis und Grundlage der Regierung“ bilden. Sie sind jeder Beeinflussung oder Schmälerung durch die allgemeine Gesetzgebung entzogen. Nach einer wechselvollen Geschichte war die Idee der Menschenrechte staatsrechtliche Wirklichkeit geworden. Mit ihnen hängen nicht nur der Staatsgedanke und die politische Theorie Amerikas aufs engste zusammen, sie gehören überhaupt zur amerikanischen Lebensform.

THOMAS JEFFERSON (1743-1826), der Verfasser der UNABHÄNGIGKEITS-ERKLÄRUNG vom 4. Juli 1776, erklärte in diesem Dokument der Freiheit: ,,Wir halten es für eine Wahrheit, die keines Beweises bedarf, daß alle Menschen vor ihrem Schöpfer gleich sind; daß er ihnen ge​wisse unveräußerliche Rechte verliehen hat, und daß zu diesen Rechten Leben, Freiheit und das Streben noch Glück gehören".

Die virginische „Bill of Rights“ begann mit den Worten:“Alle Menschen sind von Natur gleich frei und unabhängig und haben bestimmte angeborene Rechte“.

Zeigte sich noch hinter Jeffersons Wort wie in den meisten Verfassun​gen der religiöse Ansatz der menschlichen Freiheiten, so schien hinter der zweiten Erklärung das rationalistische Naturrecht Europas zu ste​hen. Beiden gemeinsam aber war die Überzeugung, daß der Einzelne mit seinen unantastbaren Rechten grundsätzlichen Anspruch auf Frei​heit vom Staat und auf Mitwirkung im Staat hat. In der Art der Erläu​terung dieser Rechte auf ,,Genuß von Leben und Freiheit, mitsamt den Mitteln, Eigentum zu erwerben und zu besitzen, Glück und Sicherheit zu erstreben und zu behaupten“, wurde jedoch eine Zielsetzung ange​deutet, deren Gefahr in einem rein individualistischen Gewinnstreben lag. Die allgemeinen Menschenrechte erschienen vielfach als Verwirk​lichung der Forderungen führender großbürgerlicher Schichten. Die grundlegende Bedeutung der amerikanischen Deklaration, ihre Wür​digung als historischer Schritt auf dem Wege der Selbstbestimmung des Menschen bleibt von dieser situationsgebundenen Formulierung unberührt wie auch von der Tatsache, daß man die Einrichtung der Negersklaverei bis 1865 beibehielt.

Die französische Erklärung der Rechte des Menschen und des Bürgers 1789

Die Erklärungen der Französischen Revolution haben nicht zuletzt durch ihre einzigartige, den Gedanken meisternde Sprache die Men​schenrechtsidee in Europa und in der Welt weiter voran geführt, Der MARQUIS DE LA FAYETTE (1757-1834), Freund Washingtons und Mit​kämpfer im amerikanischen Aufstand gegen die Londoner Regierung, legte im Juli 1789 der FRANZÖSISCHEN NATIONALVERSAMMLUNG den revolutionären Antrag auf Verkündung von Menschenrechten als Ge​setz vor. JEFFERSON, damals Gesandter in Paris, hatte ihn bei dem Entwurf unterstützt. Die nun in den Sitzungen der Nationalversammlung aus​gearbeitete Erklärung wurde in Inhalt und Wortlaut den amerikani​schen Artikeln nachgebildet. Und doch - welch eine entscheidende Veränderung, die schon in der Präambel hervortrat! Der Vorspruch erhob die Anklage, daß die Unkenntnis, das Vergessen und die Miß​achtung der Rechte des Menschen als die alleinigen Ursachen des öffentlichen Unglücks und der Verderbtheit der Regierungen" anzu​sehen seien. Die politisch-soziale Welt des französischen Absolutismus mit ihrem Ausschließen des Bürgertums von Gesetzgebung und Re​gierung, mit ihrer Privilegierung von Adel und hohem Klerus und der persönlichen Willkür sollte in einem radikalen Verfahren durch die Verkündung allgemeiner und politischer Grundrechte ausgelöscht werden.

In Frankreich wurde nicht wie in Amerika, wo es nie ein Ancien Regime gab, ein Staat von unten aufgebaut, sondern ein alter ge​stürzt. Dieser Geist eines Generalangriffs bestimmte die Formulie​rungen der einzelnen Rechte, er beherrschte das gesamte Denken, das Platz für die bisher unterdrückten Individuen schaffen wollte und mit Morschem und Überholtem lebensfähige und durchaus lebensnot​wendige Kräfte vernichtete. In revolutionärem Schwung wurden die fundamentalen Rechte überspitzt und verabsolutiert, geradezu dok​trinär und abstrakt ausgesprochen. Man zerschnitt bewußt alle histo​rischen Verbindungen zur früheren Verfassung . “Der Zweck jeder politischen Vereinigung ist die Wahrung der natürlichen und unver​jährbaren Rechte des Menschen. Diese Rechte sind die Freiheit, das Eigentum, die Sicherheit und der Widerstand gegen die Unter​drückung".  Der einzelne wurde isoliert und auf sich selbst gestellt, wie die im Naturrecht begründete Definition des Freiheitsbegriffs als Kern der Erklärung bewies:

„Die Freiheit besteht darin, alles tun zu dürfen, was dem andern nicht schadet: so hat die Ausübung der natürlichen Rechte eines jeden keine anderen Schranken als diejenigen, die den übrigen Mitgliedern der Gesellschaft die Nutznießung derselben Rechte sichern“. 

Die Nationalversammlung ging von dem Bild einer individualistischen und vernünftigen Natur des Menschen aus. An dieser Überbetonung des Individualismus, der Unterbewertung des Gemeinschafts- und Staatsgedankens und an der rationalistisch-utilitaristjschen Vorstellung vom Wesen des Menschen ist mit Recht lebhafte Kritik geübt worden. Die Korrekturen der späteren Revolutionsverfassungen haben nichts zu ändern vermocht, wenn sie auch den Rechten sehr vage Pflichten des Menschen und Bürgers hinzufügten.

Wirkungen und Weiterbildung der Menschenrechtsidee

Entwicklung in Deutschland

Der Widerhall der französischen Deklaration war gewaltig und ihre Nachwirkung andauernd. Die Verfassungen des 19. Jahrhunderts in Europa und der Welt trugen die Spuren des französischen Vorbil​des. Überall bemühte man sich, dem Individuum einen mehr oder we​niger breit abgesteckten Raum freier und gesicherter Entfaltungsmög​lichkeiten zu schaffen. Mit der Entwicklung der konstitutionellen Mon​archie und der republikanischen Staatsformen, mit den geschriebenen Verfassungen erschienen die Menschenrechte, zusammengefaßt in be​stimmten Teilen der neuen Verfassungsgesetze, als ,,Menschen- und Bürgerrechte“, ,,Rechte der Franzosen“, ,,Staatsrechte“, „Rechte und Pflichten“, ,,Rechte der Belgier“, ,,Durch die Verfassung garantierte Bürgerrechte“, ,,Grundrechte“, ,,Grundrechte und Grundpflichten“. Die naturrechtliche Begründung dieser positiven Rechtssatzungen ver​schwand im Europa der liberalen Staatsverfassungen schnell und wurde schließlich ganz aufgegeben. Seit der vielfach vorbildlichen CHARTA LUDWIGS XVIII. VON 1814 wurden die vorstaatlichen ewigen Menschenrechte zu staatlich garantierten Grundrechten, die nur für den jeweiligen Staatsbürger, den Franzosen, den Belgier, den Preu​ßen, galten. Die Ergänzung der Rechte-Artikel durch entsprechende Pflichten-Artikel machte die in den ersten Erklärungen verborgen ge​bliebene Idee wieder sichtbar, daß die Menschenrechte ein allgemein sittliches Gestaltungsprinzip für Gesellschaft und Staat verkörpern.

Das Erbe der naturrechtlichen Pflichtenlehre in Deutschland sollte sich voll auswirken. Der Königsberger Philosoph IMMANUEL KANT (1724 bis 1804) und die Lehrer des deutschen Idealismus haben die Fragen von Pflicht und Freiheit neu durchdacht. Kant bildete die Naturrechtslehre weiter und ergänzte sie zugleich. Freiheit des Menschen, Gleichheit des Untertans, Selbständigkeit des Bürgers sind für Kant Prinzi​pien, d.h. allgemeine Richtlinien jeder Gesetzgebung. „Diese Prinzi​pien sind nicht sowohl Gesetze, die der schon errichtete Staat gibt, sondern nach denen allein eine Staatseinrichtung, reinen Vernunftprinzipien des äußeren Menschenrechts überhaupt gemäß, möglich ist“. Kants Ergebnisse schienen sich den Menschenrechtserklärungen zu nähern, doch müssen wir seine Voraussetzungen betrachten. Die Freiheit blieb gewiß für Kant der Ausgangspunkt des Rechts, aber welch ein vertiefter, mit sittlichem Gehalt erfüllter Begriff der Freiheit ! Ihm offenbarte sich die Freiheit durch das moralische Gesetz und durch die Erfüllung der Pflicht. In dieser liege die eigentliche Aufgabe des Menschen und zugleich der Wert, ,,den sich Menschen allein geben können“. Recht und Pflicht gehören eng zusammen. Rechte ohne Pflich​ten bedeuten subjektive Willkür. Kant lehnte sowohl den Wohlfahrts- ​und Fürsorgegedanken des absolutistischen Staates als auch die Glückseligkeitslehre des liberalen Staates in der Auffassung Lockes und seiner Nachfolger ab. Der Staat entsteht gleichsam aus der Idee des Rechts: das Recht allein ist sein Ziel, ja, er erscheint als das Rechtsgesetz selbst. Beschwörend klingen die Worte Kants:  „Das Recht der Menschen muß heilig gehalten werden, der herrschenden Gewalt mag es auch noch so große Aufopferung kosten“.

Das war der neue Untergrund, auf dem das Gebäude der Menschenrechte in der Philosophie des 19. Jahrhunderts ruhte. JOHANN GOTTLlEB FICHTE (1762-1814), den man 1794 als den ,,mutigsten Verteidiger der Menschenrechte“ begrüßte, nahm zunächst den Begriff der ,,Per​son“ zum Ausgangspunkt. Aus ihm folgerte er „Urrechte“ des Men​schen und zählte zu ihnen den sittlich-vernünftigen Anspruch auf per​sönliche, leibliche Freiheit und das Recht auf Eigentum. Diese Urrechte sind das absolute Recht, das durch einen freien Vertrag dem freien Staatsbürger zugesichert wird. Entscheidend war für Fichte die Vor​stellung vom selbständigen Wesen des Menschen, dessen Bestimmung zur Freiheit notwendig ist, um die sittlichen Pflichten erfüllen zu kön​nen. Fichte erkannte als erster Philosoph in seinem „Geschlossenen Handelsstaat“ (1800) das Recht auf Arbeit und Arbeitslosenunterstüt​zung an. In seiner späteren Zeit aber, in der er die Gemeinschaft in den Mittelpunkt seines Denkens stellte, bestritt er eine staatsfreie Sphäre des Individuums und erhob den Staat zum „Zwingherrn der Freiheit“. Damit betrat er eine Bahn, auf der auch HEGEL (1770-1831), der für die deutsche Staatstheorie des 19. Jahrhunderts von ganz be​sonderer Bedeutung wurde, schritt, als er im Staate den Gang Gottes in der Welt sah und aus der Haltung des objektiven Idealismus dem Einzelnen keine unverletzlichen Menschenrechte zuerkannte. Denn die sittliche Freiheit bedeutet für Kegel nicht individuelle Selbstbestimm​ung gegen den Staat, sondern im Rahmen der geschichtlichen Entfal​tung des Geistes Einordnung in die größere menschliche Einheit, in den Staat.

Die Konflikte um Einführung und Durchführung neuer Verfassungsformen in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, die Abwehr- und Unterdrückungspolitik METTERNICHS gegen die Versuche liberaler Staatsgestaltung führten zu einer Steigerung des Kampfes um die Menschen- und Bürgerrechte. In den Verfassungen der süddeutschen und anderer deutscher Staaten nach 1815 waren ,,bürgerliche, öffent​liche und Privatrechte“ aufgenommen worden, die dem Einzelnen einen erhöhten Schutz und Anspruch sowie eine staatsfreie Sphäre garantierten. Der Grundsatz der bayerischen Verfassung: Gleichheit der Gesetze und vor dem Gesetze, gewährleistete die bürgerliche Rechtsgleichheit in weitestem Umfange. Sicherheit der Person und des Eigentums, Glaubensfreiheit und Meinungsfreiheit waren nun verfas-sungsmäßig verbürgt. Mit der Idee des gemäßigten Staates blieb die Idee der fundamentalen Rechte auch in Deutschland aufs engste verbun​den, so daß schließlich die FRANKFURTER NATIONALVERSAMMLUNG die Beratung der Grundrechte vor die der politischen Organisation Deutschlands rückte, die Frage nach der Freiheit vor die Frage nach der Einheit stellte. Der Katalog der  Grundrechte des deutschen Vol​kes  vom 27. Dezember 1842 war der Niederschlag des Wollens der vorindustriellen bürgerlichen Gesellschaft Deutschlands und ihres Seh​nens nach Anerkennung und Garantie der von einer geistigen und politischen Gesamtbewegung geforderten freiheitlichen Rechtsauffas​sung. In diesem Sinne sollten die gewiß als vor- und außerstaatlich empfundenen, aber verfassungsrechtlich allein dem deutschen Volk gewährleisteten Grundrechte „den Verfassungen der deutschen Einzel​staaten zur Norm dienen“, und „keine Verfassung oder Gesetzgebung eines deutschen Einzelstaates soll dieselbe je aufheben oder beschrän​ken können“. Die unveräußerlichen Menschenrechte des Naturrechts wurden  zu  erhöht geschützten  Grundrechten der Verfassungen. In dieser positivrechtlichen Richtung entwickelte sich nun die staats​rechtliche wie rechtsphilosophische Anschauung und Ausgestaltung der staatsbürgerlichen Rechte.

Die Frankfurter Grundrechte vervollständigten den Umfang der libera​len Ansprüche auf Schutz des Individuums vor dem Staat; sie nahmen die in einzelstaatlichen Verfassungen bereits bestehenden Erklärungen auf und garantierten erneut schon früher bestehende Rechte wie z.B. auf Wahrung des Briefgeheimnisses, dessen Verletzung von Luther bereits als Todsünde gebrandmarkt worden war. Nun wurden auch die geistigen Freiheiten als Grundlage der öffentlichen Meinung gewährleistet, ferner die Vereins- und Versammlungsfreiheit und über die in​dividuellen hinaus institutionelle Garantien z. B. für die Unabhängig​keit der Rechtspflege, Selbstverwaltung der Gemeinden und Selbstän​digkeit wie Gleichberechtigung der nationalen Minderheiten geschaffen.

Galt auch das Grundrechtegesetz rein rechtlich nur knapp drei Jahre, so blieb doch das dahinterstehende Rechtsdenken politisches Gemeingut des deutschen Volkes und erzwang Kodifikationen in deutschen Einzelstaaten. Bekannt waren die ,Rechte der Preußen" in der bis 1918 geltenden preußischen Verfassungsurkunde vom 31. Januar 1850. Auch durch die allgemeine Gesetzgebung der Staaten und später des Deutschen Reiches wie durch die Strafprozeßordnung usw. wurde diese Rechtsgesinnung verwirklicht. Wie die amerikanische Unionsverfassung von 1787 zunächst keinen Katalog der Menschenrechte ent​hielt, weil sie bereits von den Einzelstaaten ausgesprochen worden waren, wie die französischen Verfassungsgesetze der Dritten Republik 1875 keinen Versuch einer Neufassung der fundamentalen Rechte machten, so verzichtete die Reichsverfassung Bismarcks auch aus bun​desstaatlichen Rücksichten darauf, die in den einzelstaatlichen Konsti​tutionen ausgesprochenen und allgemein anerkannten Grundrechte zu wiederholen - weniger zum Nachteile der bestehenden Rechtsstaat​lichkeit als zum Schaden des politischen Denkens und seiner Fundie​rung. Denn dieses entfernte sich immer stärker von dem moralisch-politischen Weltbild Westeuropas und seiner naturrechtlichen Grundlage.

Europa besaß im 18. Jahrhundert eine geistige Einheit gerade in die​sem naturrechtlichen Denken, das auch die politischen Theorien, die Rechts- und Staatslehren umfaßt hatte. Nunmehr trennte sich die geistige Gegenrevolution der deutschen Romantik mit ihrem politi​schen, historischen und ethischen Denken von dem gemeinsamen Be​sitz. ,,Individualitat“ und  „Entwicklung“ wurden zu Leitbegriffen des Historismus, der sich im Gegenschlag gegen die rationalistische Natur​rechtsphilosophie zur beherrschenden Geistesmacht des 19. Jahrhun​derts entwickelte. Mit der aus dieser Haltung stammenden Ablehnung des zu abstrakt gewordenen, weiterhin Moral und Recht aber ver​bindenden Naturrechts trat eine Trennung im politischen Denken ein, denn die westeuropäisch-angelsächsischen Völker hielten stärker an dem naturrechtlichen Wertsystem fest

Die deutsche Bewegung betonte gewiß gerade die Entfaltung freier, persönlicher und individueller Sittlichkeit, die Würde und den Wert des Menschen. Aber sie vergaß darüber, daß in der Idee der Men​schenrechte, wie der Theologe und Philosoph ERNST TROELTSCH (1865-1923) es schon sehr zaghaft formulierte, ein Kern von Wahrheit und von Forderungen des europäischen Ethos liegt der nicht vernachlässigt werden dürfe. Dieses Gedankengut müsse in die Lehren der deutschen Bewegung ebenso aufgenommen werden wie die mit der Menschenrechtsidee verbundene stoisch-christ​liche Anschauung einer Menschheits-gemeinschaft, einer Zusammenar​beit der Völker. Nur durch eine Überwindung der rein positivistischen Staatslehren konnten in der Tat die Zerstörungskräfte des imperialisti​schen Zeitalters und die Egoismen eines krassen Nationalismus einge​schränkt werden.

Die Menschenrechte und der Sozialismus

Der Kampf um die Menschenrechte war ein Kampf des Bürgertums um rechtsstaatliche Ordnung und Gleichheit vor dem Gesetz, um politisch-soziale Behauptung und freie Entwicklung. Als Ergebnis dieses Kampfes wuchsen die Prinzipien staatlich-sittlichen Handelns der klassischen Menschenrechte heraus. Wenn nun aber eine Änderung im Gefüge des wirtschaftlichen und sozialen Lebens eintrat, die alle anderen Bereiche miterfaßte und Würde und Freiheit der Menschen einer bestimmten Schicht oder Klasse erneut in Frage stellte? Die industrielle Revolution des 19. Jahrhunderts bewirkte eine solche Veränderung und stellte die Idee der Menschenrechte vor und in eine neue Situation. In den Verfassungen des 19. Jahrhunderts tauchte hier und da eine neue Art von Rechten auf, die den im wirt​schaftlichen Umbruch nur auf seine Arbeitskraft angewiesenen Menschen betrafen, genauer gesagt den Arbeiter angingen.

In das Jahr 1776 fallenn drei für die Geschichte der Menschenrechte bedeutsame Ereignisse, die, unabhängig voneinander, doch zusammengehören.

In  Nordamerika wurden die Menschenrechte in Staatsgrundgesetzen verkündet.

In England erschien das Buch von Adam Smith ,,Untersuchungen über das Wesen und die Ursachen des Völkerreichtums“, das die wirtschaftliche Freiheit des Einzelnen forderte - wie sich erwei​sen sollte, das Recht des Stärkeren in der Wirtschaft.

In Frankreich schließlich fand sich in einem Edikt der Regierung, das die Zünfte aufhob, das Recht auf Arbeit als ein unveräußer​liches Menschenrecht.

Adam Smith wollte in Überwindung der wirtschaftlichen Beschränkungen des absolutistischen Merkantilismus das freie Spiel der ökonomi​schen Kräfte. Das industrielle Unternehmertum übte und forderte die uneingeschränkte freie Wirtschaft. Im Zeichen freier Konkurrenz er​oberte die industrielle Revolution von England aus die Welt und wandelte die Gesellschaft von einer agrarischen in eine industriali​sierte um. In dem Augenblick in dem die Macht des Staates durch fundamentalrechtliche Erklärungen und geschriebene Verfassungen eingeengt und dem Individuum eine persönliche Rechtssphäre gesi​chert wurde, erhob sich die Forderung des ökonomisch freien Men​schen nach einem schrankenlosen wirtschaftlichen Liberalismus. Der besitzlose Einzelne aber, gerade der Herrschaft des allmächtigen mo​dernen Staates entronnen, geriet unter die Herrschaft der allmächtigen modernen Wirtschaft. Die bürgerliche Wirtschaftsgesellschaft - unab​hängig neben dem Staat stehend - gewann damals unerhörte Mög​lichkeiten, Zugleich zogen abermals Gelegenheiten zur willkürlichen 

Gewaltanwendung und Machtausnutzung gegen den Einzelnen oder vielmehr gegen ganze Gruppen und Klassen innerhalb der Industrie​gesellschaft herauf.Die immer stärker anwachsende Klasse der wirtschaftlich Schwachen, die Arbeiterschaft, wurde durch die Auswüchse des frühen Kapitalis​mus nicht nur in ihrer wirtschaftlichen, sondern auch menschlichen Exi​stenz bedroht. So begann ein neuer Kampf um Freiheit und Menschenrecht, diesmal um die Änerkennung sozialer und ökonomischer Schutz​rechte. Für den vierten Stand traten die klassischen liberalen Men​schenrechte in den Hintergrund. Das 19. Jahrhundert erlebte die wirt​schaftlichen und geistigen Ansprüche der arbeitenden Klasse, die sich der Würde ihres durch die Auswüchse des Kapitalismus und unterneh​merischer Willkür beleidigten und erniedrigten Menschentums bewußt wurde.Wie einst das Bürgertum in der Naturrechtslehre das Gedankengut der natürlichen, der allgemeinen und politischen Rechte entwickelte, so forderte die Bewegung des Proletariats die sozialen und wirtschaft​lichen Rechte. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts setzten sich die englischen Arbeiter, die zuerst die drückende wirtschaftliche Not, die Ungleichheit und Unfreiheit kennenlernten, in der ersten großen sozialistischen Bewegung Europas, dem CHARTISMUS (VOLKSCHARTA FÜR GERECHTIGKEIT UND ALLGEMEINE WOHLFAHRT 1837/38), für ihre Rechte ein. Man kann beobachten, wie entsprechend den Men​schen- und Bürgerrechten auf englischem Boden Arbeiterrechte durch​dacht wurden, ein bedeutungsvoller Zusammenhang, der im marxisti​schen Sozialismus verlorenging. Die naturrechtlichen Prinzipien wur​den auf die neue soziale und ökonomische Ordnung übertragen. Wir heben als Beispiel die Stellungnahme zum Eigentum heraus. John Locke hatte das Eigentum ein ursprüngliches, natürliches Recht ge​nannt Er ging davon aus, daß ursprünglich die Erde und alles, was sich darauf befindet, zwar allen Menschen gehört, aber „die Arbeit seines Körpers und das Werk seiner Hände“ gehören allein dem ein​zelnen Menschen. ,,Durch seine Arbeit hegt er sozusagen ein Stück Gemeingut ein. Arbeit ist der Rechtstitel auf Eigentum“. An diese For​mulierung knüpften die Chartisten an und zeigten die Ungerechtigkeit auf, die darin lag, daß die Arbeiter nicht in den Besitz der von ihnen geleisteten Arbeit, in den vollen Arbeitsertrag, kamen Die Forderung nach dem gerechten Lohn erhob sich so als natürliche Forderung.

KARL MARX (1818-1883) schuf mit seiner Wirtschaftstheorie, Geschichtssoziologie, Gesellschafts- und Staatslehre das eigentümliche Fundament für die Forderungen des deutschen Proletariats und übte mit seinen Lehren auf die Arbeiterbewegungen aller Völker eine tiefe geschichtliche Wirkung aus. Als Linkshegelianer kritisierte er bereits 1845 in Bekämpfung der bürgerlichen Gesellschaft die Menschenrechte auf das schärfste, die er nur als „Recht des beschränkten, auf sich be​schränkten Individuums“, des egoistischen Menschen außerhalb des politischen Staates, verstand. DAS KOMMUNISTISCHE MANIFEST von 1848 eröffnete den Generalangriff nicht so sehr gegen die Allmacht der Wirtschaft als überhaupt gegen die bestehende Staats- und Gesell​schaftsordnung. Nicht der einzelne Arbeiter, sondern das Proletariat als Klasse forderte die Freiheit, und zwar eine radikale wirtschaftliche, die entsprechend der Marxschen Lehre von der unheilvollen Bedeu​tung jedes Privateigentums nur durch die Enteignung der bürgerlichen Klasse und die Vergesellschaftung aller Produktionsmittel verwirklicht werden kann. Lag die supranationale Stoßkraft der französischen Re​volutionsidee in dem Anspruch, allen Menschen Freiheit und Gleich​heit zu bringen, so rief Marx die Proletarier aller Länder auf, sich ihrerseits in der Internationale ,,das Menschenrecht“ zu erkämpfen und das Privateigentum als die mittelbare Ursache der Selbstentfremdung des Arbeiters aufzuheben. Der Kampf um das Recht des ,,modernen Arbeiters“  führte im orthodoxen Marxismus zum Kampf gegen die klassischen liberalen Menschenrechte der bürgerlichen Interessen

Der Aufbau des proletarischen Menschenrechts wurde nun zur zukünf​tigen Aufgabe: die Anerkennung von Grundrechten der Arbeiterklasse durch Revolution oder Gesetz. Eine grundlegende Wichtigkeit besaß die Koalitionsfreiheit, das Recht zu Zusammenschlüssen in Arbeiterorganisationen für die gemeinsame Vertretung der sozialen Interes​sen, denn nur durch die Bildung von Gewerkschaften konnte der ein​zelne schwache Arbeiter zum Abschluß kollektiver Arbeitsverträge kommen und eine Gegenmacht gegen die wirtschaftlich übermächtigen Unternehmer bilden. Die REICHSGEWERBEORDNUNG VON 1869 hob zwar das Koalitionsverbot auf, aber die gesetzlichen Beschränkungen für politische Vereine, denen man dann in Preußen die Gewerkschaften zuordnete, behinderten noch lange das freie Koalitionsrecht, das in der WEIMARER REICHSVERFASSUNG 1919 als Grundrecht verankert wurde. Der Kampf um die Ausgestaltung der sozialen Menschenrechte, um das Recht auf Arbeit, auf Bildung und berufliche Ausbildung, auf soziale Sicherheit auf Schutz bei Ärbeitstosigkeit und bei Arbeitsunfä​higkeit, auf angemessene Entlohnung und angemessene Freizeit, auf Mitbestimmung im Betriebe brachte eine ganz neue Kategorie von Rechten, die sich von den klassisch-liberalen Rechten zutiefst unter​schieden. Soziale Grundrechte wurden nun vom Staat einer Klasse gewährt nicht mehr dem Individuum gewährleistet. Dabei konnte und kann es zwischen den alten und den neuen Rechten zu Spannungen kommen, die die pluralistisch-rechtsstaatliche Demokratie zu tragen hat und überwinden muß.

Bereits im 19 Jahrhundert fanden gewisse soziale Grundrechte einen Ausdruck in der Gesetzgebung wie auch in den Konstitutionen ver​schiedener Staaten. Nachdem sich in der französischen Verfassung von 1793 das erste schwache Zeichen der neuen sozialen Problematik hervorgewagt hatte, war der Anspruch des Proletariats in den revo​lutionären Ereignissen von 1848 nicht mehr zu überhören. Gewisse Ansätze zeigen die deutschen Grundrechte von 1848 neben der fran​zösischen Verfassung von 1848. Das Deutsche Reich erkannte den Schutz des Arbeiters durch die seit 1883 rasch aufeinanderfolgenden Gesetze zur Kranken-, Unfall- sowie Invaliden- und Altersversiche​rung als erster Staat in vorbildlicher Weise an. Das damit praktisch verwirklichte “Recht auf soziale Geborgenheit“ (Ernst Fraenkel) stellte einen wichtigen Beitrag Deutschlands zur späteren Erweiterung des

Katalogs der Grundrechte dar.

Die deutsche Reichsverfassung von 1919 hat versucht, die sozialistischen Forderungen mit den traditionellen liberalen und den demokra​tischen Rechten zu verschmelzen. Der umfangreiche zweite Hauptteil der Weimarer Verfassung ,,Grundrechte und Grundpflichten der Deutschen“ trug oftmals den Charakter eines Kompromisses. Friedrich Naumann wollte ein grundlegendes ethisch-politisches Bekenntnis zum Neubau der demokratischen Staatsordnung in der Verfassung ablegen, einen Kanon sittlicher Prinzipien und Forderungen als Fundament für den neuen Staat aufstellen; aber die nüchterne juristische Aussprache und Einengung siegte in der Formulierung der Grund​rechte. Der Abschnitt über „das Wirtschaftsleben“ ließ das neue Gedankengut am stärksten erkennen. Die wirtschaftliche Freiheit des Einzelnen wurde begrenzt. Die Verpflichtung auf eine Ordnung des Wirtschaftslebens nach ,,den Grundsätzen der Gerechtigkeit mit dem Ziel der Gewährleistung eines menschenwürdigen Daseins für alle" sprach allgemein eine Gesinnung aus, die sich schon in den speziellen Sozialgesetzgebungswerken angekündigt hatte. Schutz der Arbeit und der Arbeitskraft, Recht auf Arbeit oder Unterstützung, Einschränkung der Freiheit des Eigentums durch die Ermächtigung zur Vergesellschaf​tung privater wirtschaftlicher Unternehmungen wurden in näheren Ausführungen anerkannt, wie auch ein weitgehendes Mitbestimmungsrecht der Arbeitnehmerschaft in der Volkswirtschaft. Die Einseitigkeit der klassischen liberalen Menschenrechtsidee wurde in wesentlichen Bestimmungen überwunden, neues notwendiges Gedankengut hinzugefügt. Eine Verschmelzung beider wurde nicht erreicht. Diese Grund​rechte waren mehr Aufrufe und Programme und als Rechte nicht durch eine Verfassungsgerichtsbarkeit einklagbar. Welche Bedeutung sie für den Staatsbürger dennoch hatten, zeigte die Außerkraftsetzung der wichtigsten Grundrechte durch die Notverordnung vom 28. Fe​bruar 1933 (Reichstagsbrandverordnung), die zu einer Grundlage des Totalitarismus in Deutschland wurde. Mit der Aufhebung der Unver​letzlichkeit der persönlichen Freiheit und der Wohnung, des Rechts der freien Meinungsäußerung und der Pressefreiheit, des Brief- und Fernsprechgeheimnisses, des Rechts auf Eigentum löste sich ein Eck​stein aus dem Gebäude des Rechtsstaates.

Nach dem Zweiten Weltkrieg

Man hat von einer Renaissance, einer neuen Epoche der Menschen​rechte nach dem Zweiten Weltkrieg gesprochen, angesichts der natio​nalen und internationalen Kodifikationen. Die Väter des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland zogen die Fol​gerungen aus dem Geschehen wahrend der nationalsozialistischen Diktatur. Nach der Präambel beginnt das Grundgesetz mit dem Satz: „Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung alter staatlichen Gewalt." Diese Ein​leitung schafft die neue Voraussetzung zu jeder Erklärung von Men​schen- und Grundrechten. Die Würde des Menschen bildet den Ausgangspunkt und ihre Aufrechterhaltung wird zur Zielsetzung jeder menschlichen Gemeinschaft. Sie wird vom Staate vorgefunden. Ihre Achtung und ihr Schutz ist ihm vorgegeben und aufgegeben. Die Fortsetzung des Artikels 1 bringt das Bekenntnis des deutschen Volkes „zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt. Die nachfolgenden Grundrechte binden Gesetzgebung, Verwaltung und Rechtsprechung als unmittelbar geltendes Recht. Den Ernst, der hinter diesem Bekenntnis steht, zeigt auch die soge​nannte institutionelle Garantie des Artikels 79, Abs. 3, der eine Än​derung des Grundgesetzes, durch welche die in dem Artikel 1 nieder​gelegten Grundsätze berührt werden, für unzulässig erklärt. ,,In kei​nem Falle darf ein Grundrecht In seinem Wesensgehalt angetas-tet werden (Art. 19, Abs. 2).

Die knapp gefaßten Grundrechte in den Artikeln 1-19 verbürgen im einzelnen die Würde des Menschen u.a. in den Rechten auf die freie Entfaltung der Persönlichkeit, auf Leben und körperliche Unversehrt​heit, auf Freiheit der Person, des Glaubens und Gewissens, des reli​giösen und weltanschaulichen Bekenntnisses und der ungestörten Re​ligionsausübung, auf Freiheit von Kunst, Wissenschaft und Lehre, Freiheit der Meinungsäußerung, auf freie Wahl des Berufes, des Ar​beitsplatzes und der Ausbildungsstätte, auf Briefgeheimnis und Un​verletzlichkeit der Wohnung. So wendet sich die letzte Aussprache der Grundrechte im freien Deutschland gegen jede Erniedrigung des Menschen zu einem bloßen Objekt von Staat, Gesellschaft oder Wirt​schaft. Sie sollen als einklagbare Rechte die Diskriminierung wie die Versklavung, den Terror wie die Entrechtung verhindern, die Kenn​zeichen des modernen Totalitarismus sind. Denn die Verfassungsbe​schwerden vor dem Bundesverfassungsgericht geben einen zusätz​lichen Rechtsschutz, um die Verletzung der Grundrechte durch die öf​fentliche Gewalt unmöglich zu machen.

Seit dem 19. Jahrhundert tauchte hinter den Neuformulierungen der Grundrechte das Problem einer neuen, allen Gruppen und Klassen der Gesellschaft gerecht werdenden Staats- und Wirtschaftsordnung auf. Die Idee der Menschenrechte blieb im Zeitalter der Organisation der Massengesellschaft aufs engste verbunden mit den Fragen der Politik und Ökonomie. Ihnen mußten die Verfechter der Idee der Men​schenrechte Rechnung tragen. Diese Problematik von menschlicher Freiheit und sozialer Sicherheit bleibt als Aufgabe für die Zukunft bestehen.

Am weitesten scheint in der Aussprache sozialer Grundrechte die Verfassung des Staates Israel gegangen zu sein. Sie erklärt, daß die Grundsätze der sozialen Gerechtigkeit und der sozialistischen Ord​nung zu den Grundrechten der Menschen gehören. Jedem Bürger wird ein gleicher Anteil am Ertrage der Volkswirtschaft und die soziale Sicherheit durch das Recht auf Arbeit gewährleistet.

Im 20. Jahrhundert nach den Erschütterungen der Weltkriege kommt die allgemeine Problematik nicht nur auf national-einzelstaatlicher  Ebene, sondern auch durch internahonale Verkündigungen und Ab​machungen zum Ausdruck. Die überstaatlich-universalen Lösungsver​suche folgten der innerstaatlich-verfassungsgesetzlichen Epoche. Auch hier war die angelsächsische Welt führend beteiligt. Im Januar 1941 stellte der amerikanische Präsident FRANKLIN D. ROOSEVELT in seiner Jahresbotschaft an den Kongreß als Hauptziele seiner Politik die DOKTRIN DER VIER FUNDAMENTALEN FREIHEITEN überall in der Welt auf: die Freiheit der Meinungsäußerung und der Religionsausübung, die Freiheit von materieller Not und von Furcht. So wurden in die Charta der Vereinten Nationen 1945 gewisse Schutzbestimmugen  aufgenommen. Aber erst die Universale Erklärung der Menschenrechte sollte einen umfassenden Katalog bringen. Die Beratungen in den Vereinten Nationen offenbarten die Spannungen der Welt. Die Gegensätze zwischen West und Ost trafen in der Frage aufeinander, ob die klassischen Grundfreiheiten oder die ökonomischen Ansprüche an den Staat als Basis eines  solchen Katalogs anzusehen seien, ob das Recht auf Meinungsfreiheit auf Versammlungs- und Wahlfreiheit oder ob die wirtschaftliche Sicherheit konstitutiv seien. Das Rededuell zwischen der freiheitlichen und der totalitären Welt spitzte sich zu in den Sätzen der Engländer.  „Wir wollen freie Menschen, nicht wohl​genährte Sklaven“, und des Vertreters der Sowjetunion: ,Freie Men​schen können verhungern“. Kein Wunder, daß die mit der Mehrheit von 48 Stimmen bei Enthaltung des Ostblocks und zwei weiterer Staaten angenommene Deklaration nicht zu einer völkerrechtlichen Institutionalisierung geführt hat, während die europäische Menschenrechtskonvention auf dem Boden gleicher Anschauungen und Traditionen bereits überstaat​liches Recht geworden ist. Entscheidend bleibt, ob die formulierten Grundrechte ,,als allgemeine Richtlinie und Ziel für alle Völker und Nationen  von den Menschen und Regierungen erstrebt und auch verwirklicht werden.

Text: Joscha Tiarks, Mirco Willms; Stefan Rohlfs

amnesty international     ai

Die Anfänge

· ai wurde 1961 von dem britischen Rechtsanwalt Peter Benenson ins Leben gerufen. Er ließ am 28. Mai 1961 in mehreren überregionalen Zeitungen verschiedener Länder einen Appell mit dem Titel „Die vergessenen Gefangenen“ veröffentlichen, in dem zu einer - zunächst auf ein Jahr begrenzten - Kampagne aufgerufen wurde, um für die Freilassung politischer Gefangener zu arbeiten. Schon in den ersten Wochen meldeten sich über 1.000 interessierte Mitstreiterinnen und Mitstreiter. Innerhalb des ersten Jahres des Bestehens von ai entstanden insgesamt sieben nationale Sektionen.

· In den ersten zwölf Monaten entsandte die neue Organisation Delegationen in vier Länder, um sich für die Belange politischer Gefangener einzusetzen. In insgesamt 210 Gefangenenfällen wurden Ermittlungen aufgenommen. Die Ausgaben im Gründungsjahr beliefen sich auf umgerechnet 18.100 DM.

ai heute ( Stand: Juni 1998):

· ai zählt mehr als 1.000.000 Mitglieder und Förderer in mehr als 160 Staaten. Im Internationalen Sekretariat sind über 4.300 Gruppen in 80 Staaten registriert und darüber hinaus mehrere tausend Schüler-, Universitäts-, Berufs- und andere Gruppen.

· In 55 Staaten gibt es Sektionen, die auf nationaler Ebene Koordinationsaufgaben für die örtlichen Gruppen wahrnehmen.

· Die internationale Organisation wird von einem neunköpfigen, ehrenamtlichen Vorstand, dem Internationalen Exekutivkomitee (ICE), geführt. Das ICE besteht aus acht ai-Mitgliedern, die alle zwei Jahre vom höchsten beschlußfassenden Gremium der Organisation, der Internationalen Ratstagung gewählt werden, sowie einem Mitarbeiter des Internationalen Sekretariats. Vorsitzende ist z.Zt. die US-Amerikanerin Susan Waltz.

· Das Internationale Sekretariat hat seinen Sitz in London. Dort arbeiten mehr als 300 hauptamtliche sowie 95 ehrenamtliche Mitarbeiter/ -innen aus über 50 Staaten. Generalsekretär von ai ist der Senegalese Pierre Sane.

Häufig gestellte Fragen  
Ist ai politisch? 

· 
politisches Ziel von ai: Schutz der Menschenrechte

· ai ist unparteiisch
· ai hält sich neutral gegenüber Opferansichten

· prinzipielles Ziel: Wahrung der Menschenrechte
· jeder Fall wird unabhängig von Opfereinstellung, Regierung und Oppositionsgruppe behandelt

Wie wird ai

finanziert?




· finanzielle Unabhängigkeit ist unerläßlich

· breite öffentliche Unterstützung

· ai nimmt kein Geld von Regierungen an

· Finanzierung durch: Mitglieder, Spender + Förderer

· erhaltene Gelder dürfen die Integrität + Unbestechlichkeit von ai    nicht schaden

                                                       


Was tut ai um Menschenrechtsverletzungen vorzubeugen?

· 
Ermittlungsberichte von ai zur Mobilisierung der Weltöffentlichkeit

· auf Regierungen in aller Welt wird Druck ausgeübt, um Leiden zu verhindern
· wendet sich mit Briefen an alle, die Verstöße gegen die Menschenrechte unterbinden können (Regierungsvertreter, Richter, Gefängnisbeamter)

· Präsenz bei den Vereinten Nationen und anderen internationalen Organisationen zur Verbesserung des internationalen Menschenrechtsstatus
Ruft ai zu Boykotten auf?




· neutrale Haltung gegenüber wirtschaftlichen Boykotten von menschenrechtsverletzenden Staaten

· ai ist gegen: internationale Transfers von Waffen, Ausrüstung +  Know-how für Militär, Polizei + Sicherheitskräfte, wenn diese Mittel für Folter, Hinrichtungen + Freiheitsberaubung genutzt werden

Welche Länder haben die schlechteste Menschenrechtsbilanz?

· 
keine Bewertungen der einzelnen Regierungen

· kein Vergleich von Menschenrechtsverletzungen der einzelnen Länder

· Ziel ist: prinzipiell Menschenrechtsverletungen zu beenden
Mischt ai sich nicht in die inneren Angelegenheiten eines Landes ein?




· Schutz der Menschenrechte ist Aufgabe eines jeden!

· Vereinte Nationen haben diesen Grundsatz allg. anerkannt

· Rechenschaftspflicht der Regierungen vor der internationalen Staatengemeinschaft über Schutzmaßnahmen der Menschenrechte

· ai beruft sich auf Menschenrechtsgrundsätze der internationalen Staatengemeinschaft

· ai verteidigt Opfer, bei Verletzung dieser Grundsätze
Welche konkrete Hilfe erhalten die Opfer?

· 
ai besucht Gefangene
· ai organisiert medizinische Betreuung von Folteropfern

· ai stellt Ärztegruppen zur besseren Versorgung Gefangener
· ai bemüht sich um Rehabilitation entlassener Gefangener
· ai finanziert durch Hilfsfonds: Nahrungsmittel. Kleidung, weitere materielle Hilfe für Opfer und Angehörige

                                                               
[image: image1.wmf]Der Schlüssel zur Bekämpfung des Leides! 
Lohnt sich der Einsatz?

· 
ai nahm sich seit 1961 46.000 Fällen an, davon 44.000 Fälle die geschlossen werden konnten

· ai hilft spürbar: gewaltlose politisch Gefangene erhalten Hafterleichterungen =>sinkendes Folterrisiko

· ai sieht Ihren Erfolg nicht allein in den Appellen, denn ai macht das Thema Menschenrechte in Medien, Parlamenten und Regierungen aktuell

Was tun ai-Mitglieder für die Menschenrechte im eigenen Land?

· 
Mitglieder und Gruppen arbeiten nicht an Fällen im eigenen Land
· Grund: objektives + politisch neutrales Urteilsvermögen der Aktivisten/-innen

· Hilfe im eigenen Land: zur Abschaffung der Todesstrafe

· Ausübung von Druck auf die Regierung

· Kampf gegen Abschiebung von Flüchtlingen

· Menschenrechtserziehung in Schulen und Universitäten,  sowie in Institutionen zur Ausbildung von Polizei und Militär
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Menschenrechtspolitik —
eine Zielvorstellung




Hilfe für die Opfer der Menschenrechtsverletzungen!

a)  ai fördert die Einhaltung der Allgemeinen Erklärungen der Menschenrechte und internationalen Menschenrechtsschutzabkommen.
b)  ai wendet sich gegen schwerwiegende Verletzungen des Rechts auf körperliche und geistige Unversehrtheit, sowie der Rechte eines Menschen auf Meinungsfreiheit und freie Meinungsäußerung, auf Freiheit von Diskriminierung, aufgrund seiner ethischen Abstammung, seines Geschlechts, Hautfarbe, Sprache, seiner nationalen und sozialen Herkunft und seiner Geburt.

c)  Ziele von ai

· Freilassung aller gewaltlosen politischen Gefangenen, also die Freilassung von Menschen,    die aufgrund ihres Glaubens, ihrer politischen Überzeugung, Abstammung, Geschlechts, Hautfarbe, Sprache, nationalen und sozialen Herkunft und Gewalt weder propagiert noch angewandt haben.

· Gewährleistung fairer und unverzüglicher Gerichtsverfahren
· Abschaffung bzw. Verhinderung der Todesstrafe, der Folter und anderer grausamer und    unmenschlicher Behandlungen

· Die Beendigung von staatlichem Mord und der Praxis des „ Verschwindenlassens“
· ai wendet sich auch gegen Verstöße bewaffneter Gruppen, wie Geiselnahmen, Folter, Mord an Gefangenen und andere Tötungen

· ai ist beim Schutz politischer Flüchtlinge tätig, bei der Verhinderung von Leistungsexporten, die zu Menschenrechtsverletzungen beitragen können.

d)  Die Mitglieder von ai setzen sich weltweit für Menschen ein, denen willkürliche Haft, unfaire Prozesse, Folter und Hinrichtung drohen. Neben der Adoption von politischen Gefangenen arbeitet ai auch mit dem „ Eilaktionsnetz“ zugunsten politisch Verfolgter. Eilaktionen werden in Fällen gestartet, in denen akute Gefahr droht (z.B. Folter und Hinrichtung eines Menschen). Dann greift das Eilaktionsverfahren, in dem in mehr als 90 Ländern ca. 80.000 Menschen mitarbeiten, die umgehend bei den Verantwortlichen Stellen des menschenrechtsverletzenden Staates vermitteln.

Die Todesstrafe - eine schwere Menschenrechtsverletzung

ai lehnt die Todesstrafe bedingungslos ab und setzt sich für ihre weltweite Abschaffung ein. Auch arbeitet die Organisation daran, Politik und Öffentlichkeit über die Willkür und Unwiderruflichkeit dieser äußersten Form von grausamer, unmenschlicher und erniedrigender Strafe aufzuklären.

Doch trotz der bereits seit Jahrzehnten andauernden Bemühungen ist die Bilanz erschreckend:

1997 wurden weltweit 2.375 Todesurteile vollstreckt, davon 1.644 in China. Der Iran folgt mit 143, Saudi-Arabien mit 122 und die USA mit 74 Hinrichtungen. Dabei kann man davon ausgehen, daß längst nicht alle Fälle bekannt werden. Hinrichtungen ohne Prozeß und Urteil und das „ Verschwindenlassen“ von Personen sind vielerorts immer noch an der Tagesordnung.
Ausgesprochene Todesurteile gab es 1997 insgesamt 3.707. Allein in den USA sitzen beinahe 3.400 Verurteilte in den Todeszellen, viele davon seit mehreren Jahren.

Hier kommt es auch vor, daß Menschen hingerichtet werden, die zur Tatzeit des Verbrechens noch nicht einmal volljährig waren.

Außerdem hat der oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten entschieden, daß ein zum Tode Verurteilter, der Unschuldsbeweise verspätet vorlegt, normalerweise nicht das Recht hat, vor seiner Hinrichtung noch ein neues Verfahren vor einem Bundesgericht anzustrengen.

Leider kommt es immer wieder vor, daß Länder, die die Todesstrafe bereits abgeschafft oder einfach nicht mehr verhängt haben, diese wieder einführen. So geschehen z.B. in Japan, Algerien, Philippinen und Peru.

Zum Glück gibt es aber auch andere Beispiele, die zeigen, daß es auch vorwärts geht. Immerhin haben1997 103 Staaten die Todesstrafe abgeschafft oder seit mindestens 10 Jahren nicht mehr hingerichtet. Das ist die höchste Zahl in der Geschichte der Menschheit!!
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Text: Gunda Fehrenkamp, Sonja Stohmann, Lisa Mönnig, Sabine Krümpelbeck

Apartheid

Definition
Bezeichnung für die Politik der Nationalen Partei der Südafrikanischen Republik. Durch politische, soziale, wirtschaftliche und räumliche Trennung der Rassen soll eine getrennte Entwicklung in allen Bereichen herbeigeführt werden. Die Politik der Apartheid wird nahezu auf der ganzen Welt angefochten, da ihre Auswirkungen zu einer Diskriminierung der Farbigen führen.

Die Geschichte der Apartheid in Südafrika
1652
Besiedlung des Landes mit Menschen aus Europa und später auch von anderen 

Kontinenten darunter Sklaven aus Madagaskar und Ostafrika

1795 Die Briten kamen ins Land, um sich den Seeweg nach Indien zu sichern. Sie 


gewannen die Vorherrschaft, die ihnen 1814 auch formell zugesprochen wurde.

1779- Nachdem die Bantu-Völker erstmals mit weißen Siedlern zusammenstießen, kam es 


1878 im Gebiet des großen Fischflußes zu blutigen Grenzkriegen.

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts kam es im Süden des Landes zu blutigen Kriegen 

unter den Bantu-Völkern, durch die Stämme zerschlagen und weite Gebiete des 

südlichen Afrika dabei verwüstet wurden.

1852
Buren gründen  zwei unabhängige Burenstaaten, auf die die Briten Ansprüche stellten.

1902
Nach zahlreichen Kriegen, unter anderem dem Burenkrieg (1899-1902) zwischen den 
Briten und der südafrikanischen Republik mit dem Oranje-Freistaat kam es 1902 zu 
einem Friedensschluß. Der Friedensvertrag sicherte die britische Vorherrschaft im 
südlichen Afrika; die Burenstaaten waren einverleibt worden.

~1960
Mit dem Beginn des Goldbergbaus begann ein wirtschaftlicher Aufstieg, dabei wurde 
die schwarze Bevölkerung zunehmend ausgeschlossen.

1913
Territoriale Trennung der Rassen durch ein Gesetz, durch das eigene Wohngebiete 
("Homelands") für die schwarze Bevölkerung geschaffen wurden.

Ihre Rechte wurden in der Folgezeit weiter eingeschränkt.

1948
verstärkte die neu an die Regierung gekommene burische Nationalpartei die Apartheid 
mit einem Bündel an Gesetzen und Verordnungen, wie zum Beispiel das Verbot der 
gemischtrassigen Ehen und Zwangsumsiedlungen. Weltweite Empörung führte zur 
Isolierung des Landes. 

Inzwischen formierte sich der Widerstand der Schwarzen im Landesinneren. Es 
entstanden Widerstandsbewegungen, unter denen der bereits 1912 gegründete African 
National Congress (ANC) der wichtigste war.

1949 
Nachdem eine eher konservative Reformbewegung nicht zum Ziel führte, begann die 
Widerstandsbewegung mit militanten Aktionen, die zum Teil aus dem Exil gesteuert 
wurden.

1961
Südafrikanische Union wurde Republik

 
Nelson Mandela schuf den militanten Zweig des ANC, den "Speer der Nation"

1964
Der ANC, die Kommunistische Partei Südafrikas und andere Widerstandsbewegungen 
wurden verboten und Nelson Mandela zu lebenslanger Freiheitsstrafe auf der vor 
Kapstadt liegenden Gefängnisinsel Roben Island verurteilt.

Konfrontationen mit den Unterdrückern führten 1960 in Sharpeville und 1976 in 

Soweto zu blutigen Unruhen.

Das Ausland reagierte zunehmend mit Sanktionen und Boykotts, z. B. war Südafrika 
von internationalen Sportveranstaltungen ausgeschlossen, internationale Firmen zogen 
sich aus der Wirtschaft zurück.

1990 
Staatspräsident de Klerk hob das Verbot der Oppositionsparteien auf und verfügte die 
Freilassung Mandelas und anderer Führer der Opposition. Nach ersten 
Kontaktgesprächen, die es hinter den Kulissen schon Jahre zuvor gegeben hatte, 
begannen zur Erarbeitung einer vorläufigen Verfassung langwierige Verhandlungen 
zwischen allen Parteien. Sie waren zum Teil begleitet von blutigen 
Auseinandersetzungen.

1993
Nelson Mandela und de Klerk erhielten für ihre Bemühungen um friedliche 
Überwindung der Apartheid den Friedensnobelpreis. Nach der provisorischen 
Verfassung von 1993 hat  Südafrika ein föderales Regierungssystem mit neun 
Provinzen. 

Im April 1994 erhielt der ANC bei den ersten freien Wahlen der gesamten

Bevölkerung 62,6% aller Stimmen. 

1994
Nelson Mandela wurde als erster demokratisch gewählter Präsident Südafrikas in sein 
Amt eingeführt. 

Das Thema „Apartheid“ ist heute kaum mehr aktuell und wird in den Medien so gut wie gar nicht mehr behandelt. Doch ist die Apartheid auch jetzt noch vorhanden und sie beschränkt sich nicht nur auf Südafrika, sondern läßt sich auch z.B. im Kosovo wiederfinden.

Grundsätzlich wird es eine Art von Apartheid wohl immer geben.

Text: Maren Kuhlmann, Silke Johannes, Christine Wieczorek, Sabine Hinrichs

Die Entwicklung der internationalen Frauenrechte 

I. 
Wichtige Stationen in der geschichtlichen Entwicklung:

Die infolge der französischen Revolution entstandene Menschenrechtserklärung von 1789 hatte Frauen wesentliche Rechte vorenthalten, z.B. hatten nur vermögende Männer das Wahlrecht. Marie-Olympe de Gouges stellte zwei Jahre später (1791) dieser Erklärung die ,,Erklärung der Rechte der Frau und Bürgerin" gegenüber und widmete sie der Königin Marie Antoinette, von der sie hoffte, sie würde sich der Frauenrechtsbewegung anschließen. Marie-Olympe de Gouges mußte ihren mutigen Einsatz für die Frauen mit dem Leben bezahlen. 

Die Erklärung der Rechte der Frau und Bürgerin, Paris 1791

Art 1: Die Frau ist frei geboren und bleibt dem Manne gleich in allen Rechten. 

Art 2: Der Zweck der staatlichen Vereinigung ist der Schutz der natürlichen und unveräußerlichen Rechte sowohl der Frau als auch des Mannes. Diese Rechte sind Freiheit, Sicherheit, Eigentum und besonders das Recht auf Widerstand gegen Unterdrückung. 

Art 4: Freiheit und Gerechtigkeit bestehen darin, den anderen zurückzugeben, was ihnen gehört. So wird die Frau an der Ausübung ihrer natürlichen Rechte nur durch die fortdauernde Tyrannei, die der Mann ihr entgegensetzt, gehindert. Nach den Gesetzen der Natur und der Vernunft müssen diese Hindernisse abgeschafft werden

Art 10: Niemand darf wegen seiner Meinung verfolgt werden. Die Frau hat das Recht, das Schafott zu besteigen. Sie muß gleichermaßen das Recht haben, die Rednerbühne zu besteigen. 

Art 16: Eine Gesellschaft, in der die Garantie der Rechte nicht gesichert ist, hat keine Verfassung. Es besteht keine Verfassung, wenn die Mehrheit des Volkes an ihrem Zustandekommen nicht mitgewirkt hat. 

Art 17: Das Eigentum gehört beiden Geschlechtern vereint oder einzeln. Jede Person hat darauf ein unverletzliches Anrecht.

Die Stellung der Frauen in UN-Menschenrechtsdokumenten

In allen UN-Menschenrechtsdokumenten ist ein Diskriminierungsverbot aufgrund des Geschlechts enthalten. Dennoch werden Frauen permanent ungleich behandelt und spezifische Rechtsansprüche von Frauen erhalten häufig nicht den Status von Menschenrechten. Um Frauen zu ihren Rechten zu verhelfen, haben die Vereinten Nationen spezifische Menschenrechtsdokumente für Frauen entwickelt und den Staaten zur Ratifizierung vorgelegt. Der Gründung vieler nationaler und internationaler Frauenorganisationen und deren ausgeübter Druck spielt eine bedeutende Rolle für jede Verbesserung der rechtlichen Stellung von Frauen im Völkerrecht. Bis zum heutigen Tag muß jeder kleine Fortschritt für die Gleichberechtigung von Frauen auf nationaler, aber auch auf der internationalen Ebene hart erkämpft werden. 

Frauenkonvention

Das 1981 in Kraft getretene ,,Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau" (kurz: Frauenkonvention) ist das bedeutendste Menschenrechtsdokument für Frauenrechte. Es definiert den Ausdruck "Diskriminierung der Frau" und enthält ein konkretes Aktionsprogramm, das die Vertragsstaaten zur Durchführung von gesetzgeberischen und gleichstellungspolitischen Maßnahmen verpflichtet. Dazu gehören etwa Sondermaßnahmen zur beschleunigten Herbeiführung der tatsächlichen Gleichberechtigung von Frau und Mann. 

Problem: Die Frauenkonvention und der zuständige Ausschuß zur Überwachung haben allerdings politisch und rechtlich eine viel schwächere Stellung als andere Menschenrechtskonventionen im internationalen System. Das Kontrollgremium verfügt über kein Sanktionsmittel. Ferner ist der Ausschuß formell nicht ermächtigt, Informationen von Nichtregierungsorganisationen (NROs) zu nutzen.

Die Konvention ist zwar inzwischen von 132 Staaten (Stand März 1994) ratifiziert worden, allerdings haben viele Staaten den Vertrag nur mit Vorbehalten unterzeichnet, was die Konvention schwächt und in einigen Fällen den Sinn der Konvention ad absurdum führt. Ein großes Manko des Vertragswerkes ist, daß Gewalt gegen Frauen nicht explizit verurteilt wird. 

Die Diskriminierungsverbote betreffen z. B.: 

a) bürgerliche und politische Rechte: 
aktives und passives Wahlrecht, Bekleidung öffentlicher Ämter,
Staatsangehörigkeitsrecht, Recht auf Freizügigkeit und Wohnsitzwahl 

b) familienrechtlicher Status:
gleiches Recht zur Eheschließung
freie Wahl des Ehegatten 

c) Teilhabe am Wirtschafts- und Arbeitsleben: 
Recht auf Arbeit, gleiche Arbeitsbedingungen, beruflichen Aufstieg 
Recht auf gleiches Entgelt bei gleicher und gleichwertiger Arbeit 

d) Teilhabe am Bildungswesen und am kulturellen Leben : 
gleicher Zugang zu Bildungseinrichtungen, Schulen (Koedukation),
Teilnahme am kulturellen Leben und am Sport 

Menschenrechtsweltkonferenz 1993

Auf dieser Konferenz in Wien wurde das Thema Gewalt gegen Frauen als Menschenrechtsverletzung diskutiert.

Geschlechtsspezifische Gewalt, sexuelle Belästigungen und sexuelle Ausbeutung etwa durch internationalen Frauenhandel oder kulturelle Praktiken wurden als unvereinbar mit der Würde und dem Wert der menschlichen Person gesehen, und damit eine wesentliche Erweiterung des internationalen Menschenrechtsverständnisses erreicht. 

UN-Erklärung über die Beseitigung der Gewalt gegen Frauen von 1993

- Präzisierung der Aussagen der Menschenweltsrechtskonferenz - 

UN-Erklärung über 

· körperliche, sexuelle und psychologische Gewalt in der Familie und im Umfeld der Gemeinschaft, 

· staatliche oder staatlich geduldete körperliche, sexuelle und psychologische Gewalt

1994 Einrichtung eines Amtes einer ständigen Sonderberichterstatterin über Gewalt gegen Frauen

regelmäßige Berichterstattung über Fälle von Menschenrechtsverletzungen an Frauen und deren

Ursachen und Folgen 

Vierte UN-Weltfrauenkonferenz 1995 in Peking

Auf der bisher größten Konferenz in der UN-Geschichte begann erneut eine heftige Diskussion über die kulturell unterschiedlichen Definitionen von Frauenrechten in den Gesellschaften weltweit. Sicherlich auch durch die Präsenz vieler tausend Teilnehmerinnen von Nichtregierungsorganisationen konnte jedoch ein rückschrittliches Abschlußdokument verhindert werden und statt dessen erneut die Notwendigkeit von integralen Frauenrechten festgeschrieben werden. Die Pekinger Erklärung ist für die Frauenbewegungen weltweit derzeit eine gute Berufungsgrundlage, da sie zu fast allen gesellschaftlichen Bereichen konkrete Aktionen von ihren Regierungen einfordern können. 

II. Terre des Femmes: 

eine von vielen Organisationen, die sich für die Rechte der Frauen einsetzen

[image: image10.wmf]Ausschlaggebend für die Gründung dieser Organisation war 1981 ein Artikel in "Brigitte" über Frauenschicksale im Mittleren Osten: wenige Monate später trafen sich Frauen mit der Autorin und gründeten "Terre des Femmes - Menschenrechte für Frauen". Mit diesem Namen sollte ausgedrückt werden, daß auch Frauen oder gerade Frauen ein Recht auf ein menschenwürdiges Leben auf dieser Erde haben. Das wichtigste Ziel von Terre des Femmes ist, daß Frauenrechte auch als Menschenrechte anerkannt werden.

Terre des Femmes versucht mit spektakulären Aktionen auf Flughäfen oder vor Häusern von Heiratshändlern auf das menschenverachtende Geschäft mit der Ware Frau aufmerksam zu machen.

Ein momentan wichtiges Thema für Terre des Femmes ist der Frauenhandel

- alle Handlungen unter Einsatz von Gewalt, die im Zusammenhang mit der Anwerbung oder dem Transport von Frauen zum Zweck der Beschäftigung, Heirat oder Prostitution oder sonstiger persönlicher Vorteile stehen, unabhängig davon, ob nationale Grenzen überschritten werden -

denn viele Frauen versuchen so dem Leben ohne Perspektive in ihrem vom Armut geprägten Herkunftsland zu entkommen.

Entscheidend ist, daß auch Deutschland zu den "Spitzenabnehmern" von Frauen aus Ländern Ost- und Mitteleuropas, aus Teilen Asiens und Lateinamerika zählen.

Terre des Femmes ist Mitglied im Koordinierungskreis gegen Frauenhandel und Gewalt im Migrationsprozeß : zur Zeit wird eine Unterschriftenaktion mit Forderungen an die jeweiligen Länderregierungen gestartet. Am 08. März dieses Jahres, dem Internationalen Frauentag soll das Thema nochmals in die Öffentlichkeit getragen werden, um die Bürger über Hintergründe und Möglichkeiten zur Bekämpfung dieses Verbrechens gegen Menschenrechte von Frauen zu informieren.

Terre des Femmes fordert u. a.:

· die flächendeckende Betreuung durch professionelle Beratungsstellen und Zufluchtsstätten

· Bereitstellung öffentlicher Gelder für Aufklärungskampagnen und Frauenprojekte in Herkunftsländern

· Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis bis zur Klärung zivilrechtl. Ansprüche der Menschenhandelsopfer 

Wer sich dafür interessiert, kann sich sonst noch einmal zu weiteren Frauenorganisationen im Internet informieren:

in Deutschland:
- AGISRA

- Medica

in der Schweiz:
- Frauenbund

- Schweizer Pro-Choice Seite

International:
- Center for Women‘s Global Leadership

- European Women’s Lobby

- Forward: Foundation for Women‘s Health

- Human Rights Watch

- Madre: An international Women‘s Rights Project

- Sisterhood is Global Institute

- WEDO: Women, Ecology, Development Organisation

- Women, Law and Developmanet International

- Women’s Web Worldwide: Internetquellen zu Frauenrechten

- Womenwatch: Die Starseite der Frauenorganisationen bei der UN



III. Persönliche Einschätzung:

Zusammenfassend können wir sagen, daß eine einschneidende oder wegweisende Station in der geschichtlichen Entwicklung der Frauenrechte die "Erklärung der Rechte der Frau und Bürgerin " von 1791 war, auf der sich der gesamte Verlauf danach aufbaut. Sie stellt praktisch das Gegenstück zu der Erklärung der Menschenrechte von 1789 da. Desweiteren gibt es von der UN verschiedene übereinkommen, Konventionen und Konferenzen zum Schutz der Frau (-rechte). Eines der letzten großen und spektakulären Ereignisse war wohl die Vierte UN-Weltfrauenkonferenz 1995 in Peking, u. a. auch deshalb, weil man besonders in China versucht, die Menschenrechte zu unterdrücken. Da auch heute noch die Rechte der Frauen in vielen Staaten nicht geachtet werden, und die Frau vielfach diskriminiert und benachteiligt wird, haben und bilden sich viele Frauenorganisationen, die vehement dagegen ankämpfen. Terre des Femmes ist nur eine von vielen, die wir exemplarisch herausgesucht haben. 

Bei unseren Nachforschungen im Internet ist uns aufgefallen, daß Terre des Femmes sich auch im Internet mit einem konkreten Fall von Menschenrechtsverletzung an Frauen beschäftigt und das Thema an die Öffentlichkeit bringt. Unserer Meinung nach ist das die einzige Chance. Sie sind angewiesen auf Unterstützung aus der Bevölkerung. Nur durch eine breite Öffentlichkeit können Regierungen dazu bewegt werden, Maßnahmen und Gesetzesänderungen zu ergreifen, die eine wirksame Bekämpfung des internationalen Verbrechens ermöglichen und die Situation betroffener Frauen verbessern. Sicherlich spielt auch die finanzielle Unterstützung eine große Rolle, weil Geld nun einmal die Grundlage ist, um sinnvolle und großangelegte Aktionen zu organisieren. 

Uns ist aufgefallen, daß auch in den Stationen der geschichtlichen Entwicklung einmal die benötigten finanziellen Mittel fehlen, aber zum anderen auch einfach die politische Macht nicht vorhanden ist, um die angestrebten Ziele zu erreichen.

Leider ist es bis heute noch immer so, daß Frauen als minderwertiger angesehen werden als Männer, sowohl im Beruf als auch im Privatleben. Sie werden oftmals im Scherz als "Heimchen am Herd" bezeichnet oder nur als Sexobjekt gesehen, und wenn manche Männer auch nur das Wort "Emanzipation" hören, verziehen sie schon das Gesicht zu einer hämischen Grimasse. Besonders extrem ist es auch in der Werbung. Wieviele Frauen nackt für irgendwelche Werbespots gezeigt werden. Außerdem werden in der Werbung auch grundsätzlich nur die Idealfrauen (groß, schlank, hübsch) gezeigt, die Normalfrauen hätten wahrscheinlich nicht einmal eine Chance.

Besonders in den islamischen Ländern ist bis heute noch kaum Fortschritt in der Gleichberechtigung erzielt worden. Wenn eine Frau z. B. keinen Sohn gebärt, kann sie von ihrem Mann verstoßen werden oder er nimmt sich eine zweite Frau. Das kuriose dabei ist, daß es eigentlich nicht an der Frau, sondern an den Spermien des Mannes liegt, welches Geschlecht ein Kinde bekommt. Aber warum soll ein Mädchen weniger wert sein als ein Junge??!!

Dies alles trägt nicht gerade dazu bei, daß sich die Situation bessert. Wir wünschen uns, daß alle Männer, die bis heute noch nicht eingesehen haben, daß auch Frauen ein Recht auf ein menschenwürdiges Leben haben, versuchen, sich doch einmal in die Lage der betroffenen Frauen versetzen, daß auf der anderen Seite die Frauen nicht jede Bemerkung und jede Aktion als Diskriminierung empfinden, sondern einfach beide Parteien ein wenig mehr ohne Vorurteile versucht, die Angelegenheit in Griff zu bekommen.

Text: Doris Wachtendorf, Nicole Brandt und Sabine Hegeler 
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